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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Corona-Pandemie hat weiterhin große Auswirkun-
gen auf das Arbeitsleben, auf unser Familienleben und 
schränkt auch die Möglichkeiten im Freizeitbereich ein. 
Die Pandemie kostet Kraft und erfordert ein hohes Maß 
an Ausdauer bei uns allen. Trotz aller Einschränkungen 
haben wir einen guten Übergangsmodus gefunden, 
um nicht nur den Dienstbetrieb am Laufen zu halten, 
sondern auch in Corona-Zeiten ein hohes Level an Leis-
tungsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Im ersten Corona-Jahr haben wir den regelmäßig 
zusammenkommenden Corona-Krisenstab eingerichtet, 
die Geschäftsprozesse auf digitale Abläufe umgestellt 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Aufwand 
und Engagement in Windeseile das Arbeiten im Home- 
office ermöglicht. Im zweiten Corona-Jahr erleben wir 
nun, dass durch die Omikron-Welle die Fallzahlen anstei-
gen und zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 
Corona erkranken oder mit Corona in Kontakt kommen. 
Während uns das menschlich trifft, sind unsere betrieb-
lichen Abläufe sehr sicher aufgestellt, da in vielen Fällen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Kollegin-
nen und Kollegen im Homeoffice arbeiten und so, was 
den Dienstbetrieb betrifft, die Abläufe gesichert sind. 
Unsere betrieblich-sozialen Aktivitäten haben wir nahezu 
komplett pausiert. So haben wir z. B. keine Weihnachts-
feiern begehen können und den Jubilarinnen und 
Jubilaren den Ihnen gebührenden Dank lediglich in ein 

paar Worten übermitteln können. Wir hoffen, dies in den 
kommenden Monaten sobald wie möglich nachholen zu 
können. Der neue Start in ein wieder unbeschwerteres 
(Arbeits-)Leben wird von uns sehnlichst erwartet und, 
sobald es die Pandemie zulässt, wieder eingeläutet. 

Die Digitalisierung schreitet voran. Durch die Pandemie 
haben wir es, wie viele andere auch, als Chance ver-
standen, die Geschwindigkeit bei der Digitalisierung zu 
erhöhen und haben alle wesentlichen Geschäftsprozesse 
mindestens zu einem guten Teil digitalisiert. Sei es durch 
digitale Postein- und Postausgangskanäle, durch digitale 
Workflows oder die digitale Zusammenarbeit in virtuellen 
Besprechungen. Auch unsere Anspruchsberechtigten 
und Kunden greifen sehr häufig und gerne auf unsere 
digitalen Möglichkeiten zurück. So wird beispielsweise 
bereits ein Großteil der Beihilfeanträge bei uns per App 
digital zur Bearbeitung eingereicht. 

Im Bereich der Kapitalanlage haben wir gemeinsam 
mit den Gremien und unseren externen Kapitalanlage-
beratern die negativen Auswirkungen der Krise durch 
ein konsequentes Anlage- und Risikomanagement 
begrenzen können. Darauf aufbauend konnte der KVBW 
auch an den nach dem Corona-Tief wieder ansteigen-
den Kapitalmärkten partizipieren. Für den Kommunalen 
Versorgungsverband ist die Kapitalanlage von hoher 
Bedeutung. In den vergangenen Jahren waren die 
Auswirkungen der Niedrigzinsphase von großer Rele-
vanz. Während das Zinsniveau weiter sehr niedrig ist, 
geraten parallel ein mögliches Inflations-Szenario sowie 
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Von links nach rechts: Herr Ralf Lindemann, Herr Dr. Thomas Zieger, Herr Frank Reimold, Herr Dietmar Bank

politische Unsicherheiten in den Fokus. Diesen Risiken 
begegnet der KVBW durch eine aktive kontinuierliche 
Risikoüberwachung und Risikosteuerung. Wesentliche 
Instrumente dafür sind ein stark diversifiziertes Portfo-
lio auf Basis von ausführlichen Asset-Liability-Studien, 
ein maßgeschneidertes Anlagesicherungssystem, die 
Verfeinerung des Reportingwesens und eine Vielzahl 
an Gremiensitzungen und Besprechungen zur aktuellen 
Situation in der Kapitalanlage.

Die eingesetzten IT-Systeme erlauben weitestgehend 
eine Sachbearbeitung von zuhause aus. Dort wo Papier 
zu Digitalisaten gemacht werden konnte, wurden schnell 
Lösungen gefunden, die eine Telearbeit möglich machen. 
Dank des hohen Engagements der Mitarbeiterinnnen 
und Mitarbeiter ist der KVBW bisher gut durch die Krise 
gekommen. Sie wird uns noch einige Zeit fordern, sodass 
wir die Aufgaben gemeinsam, tatkräftig und mit Opti-
mismus angehen möchten. Den Zusammenhalt in der 
Belegschaft, die Teamorientierung und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf werden wir weiter fördern. Im Rah-
men unserer strategischen Zielsetzung einer familien- 
und lebensphasenbewussten Personalpolitik wurde uns 
am 31.05.2020 das Zertifikat „audit berufundfamilie“ 
erteilt. Das von der berufundfamilie Service GmbH an-
gebotene Audit ist ein renommiertes Instrument, um die 
im Unternehmen vorhandenen Angebote aufzunehmen 
und zu bewerten und darauf basierend einen nachhalti-
gen Verbesserungsprozess der Vereinbarkeit anzustoßen 
und zu steuern. Es steht unter der Schirmherrschaft der 
Bundesfamilienministerin und wird von den führenden 
deutschen Wirtschaftsverbänden BDA, BDI, DIHK und 

ZDH empfohlen und anerkannt. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie wurde uns das Zertifikat am 15.06.2020 
in einem Online-Event virtuell überreicht.

Der Verwaltungsrat des KVBW hat, als Nachfolger für 
unseren langjährigen Vorsitzenden Herrn Roger Kehle, in 
seiner Sitzung am 09.12.2020 den bisherigen stellver-
tretenden Vorsitzenden Herrn Landrat Gerhard Bauer 
aus Schwäbisch Hall zum Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats und des Verwaltungsausschusses und Herrn 
Bürgermeister Joachim Schuster aus Neuenburg am 
Rhein zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Ich danke unseren Mitgliedern und Kunden, dass sie uns 
ihr Vertrauen entgegenbringen. Den Gremien und
Aufsichtsorganen spreche ich Dank für ihre Unterstüt-
zung und die konstruktive, vertrauensvolle Zusammen-
arbeit aus. Zudem möchte ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die engagiert und erfolgreich geleistete 
Arbeit danken.

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen meiner Kollegen 
der Geschäftsführung – eine interessante Lektüre! 

Mit freundlichen Grüßen

Frank Reimold
Direktor des KVBW



1.  Die KVBW  
Zusatzversorgung
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1.1  Verfassung der  
Zusatzversorgungs-
kasse

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württem- 
berg (KVBW) mit seiner Zusatzversorgungkasse (ZVK) 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  
Der räumliche Geschäftsbereich umfasst das Land  
Baden-Württemberg. Unternehmenssitz ist Karlsruhe,  
in Stuttgart besteht eine Zweigstelle.

Der KVBW ist Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberver-
band Baden-Württemberg (KAV). Der KVBW und seine 
Zusatzversorgungskasse sind außerdem Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche 
Altersversorgung e.V. (AKA), dem Bundesverband der 
kommunalen und kirchlichen Versorgungs- und Zusatz-
versorgungskassen. Direktor Frank Reimold gehört als 
stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand der AKA an.

1.1.1 Rechtsverhältnisse

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen  
Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist rechtlich 
unselbstständig; sie wird als Sonderkasse des KVBW 
geführt. Das Kassenvermögen wird als Sondervermögen 
getrennt von dem sonstigen Vermögen des KVBW in drei 
verschiedenen Abrechnungsverbänden verwaltet. Das 
Vermögen der KVBW Zusatzversorgung haftet nicht für 
Verbindlichkeiten des KVBW.

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über den Kommunalen 
Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) in der 
Fassung vom 16.04.1996 (GBl. S. 394), zuletzt  

geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17.06.2020 
(GBl. S. 401, 402). Einzelheiten sind der Satzung des 
Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württem-
berg für die Zusatzversorgungskasse vom 02.07.2002 
(Staatsanzeiger Nr. 31 vom 12.08.2002) i. d. F. der 13. 
Änderung vom 20.11.2019 (Staatsanzeiger Nr. 50 vom 
27.12.2019) zu entnehmen. Die versicherungs- und 
leistungsrechtlichen Regelungen beruhen im Wesentli-
chen auf dem Tarifvertrag über die zusätzliche Alters-
vorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
(ATV-K).
Die ZVK unterliegt wie der KVBW der Rechtsaufsicht des 
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Baden-Württemberg.

1.1.2 Aufgabe

Die KVBW Zusatzversorgung übernimmt an Stelle der 
Arbeitgeber (Mitglieder) deren tarif- bzw. arbeitsvertrag-
liche Verpflichtung, den Beschäftigten die betriebliche 
Altersversorgung des öffentlichen bzw. kirchlichen 
Dienstes nach dem ATV-K zu verschaffen. Dazu melden 
die Mitglieder ihre Beschäftigten zur ZVKRente (Pflicht-
versicherung) an. Im Leistungsfall tritt die ZVK an die 
Stelle des Mitglieds und zahlt die Betriebsrente zusätz-
lich zur Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebe-
nenversorgung der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Sie entlastet hierdurch ihre Mitglieder von zusätzlichem 
Arbeits- und Personalaufwand.
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Die ZVK setzt sowohl für die Abwicklung des Meldever-
kehrs mit den Arbeitgebern (z. B. An-/Abmeldungen 
oder Jahresabrechnung) als auch für die interne Bear-
beitung hauseigene IT-Verfahren ein. Zwischenzeitlich 
nutzen nahezu alle Mitglieder Personalabrechnungsver-
fahren, die automatisiert mit den IT-Systemen der ZVK 
kommunizieren. Von Ausnahmefällen abgesehen, sind 
damit keine manuellen Meldungen mehr erforderlich, 
wodurch sich der Aufwand für die Arbeitgeber verringert. 
Infolge des nahezu vollständig automatisierten Melde-
verkehrs und effektiver Arbeitsabläufe kann die ZVK ihre 
Verwaltungskosten trotz Aufgabenzuwachses niedrig 
halten.

Neben der tarifrechtlich ausgestalteten Betriebsrente 
bietet die ZVK auf Wunsch der Tarifvertragsparteien den 
Beschäftigten ihrer Mitglieder zudem auch die  
ZVKPlusRente (Freiwillige Versicherung) an. Die Ver-
sicherten der ZVK können damit ihre Betriebsrente zu 
günstigen Konditionen und unter Inanspruchnahme der 
staatlichen Förderung (Riester-Zulage oder Entgeltum-
wandlung) mit eigenen Beiträgen aufstocken.

1.1.3 Abrechnungsverbände

Die auf Tarifvertrag beruhende ZVKRente wird in zwei 
unterschiedlichen Abrechnungsverbänden durchgeführt:

1.  Die überwiegend über Umlagen und Sanierungs- 
gelder finanzierte Versicherung im Abrechnungsver-
band I (AV I; siehe Seiten 16 ff.) und

2.  die kapitalgedeckte (mit Beiträgen finanzierte)  
Versicherung im Abrechnungsverband II (AV II; 
siehe Seiten 38 ff.).

Die Zuordnung zu den Abrechnungsverbänden hängt 
demnach von der Art der Finanzierung ab. Die tarifver-
traglich geregelte Leistung ist in beiden Abrechnungsver-
bänden gleich hoch.

Die kapitalgedeckte ZVKPlusRente wird getrennt von der 
ZVKRente in einem weiteren Abrechnungsverband (siehe 
Seiten 54 ff.) verwaltet.
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„Unser Motto lautet: 
Ihre Zukunft im Blick!“

1.2 Verwaltungsausschuss

Für die Angelegenheiten der Zusatzversorgungskasse ist 
vom Verwaltungsrat des KVBW gemäß § 33 GKV der 
Verwaltungsausschuss gebildet. Er besteht aus dem  
Vorsitzenden des Verwaltungsrats des KVBW und 15 
weiteren Mitgliedern, von denen sieben aus den Organen 
der Mitglieder und acht aus dem Kreis der  
Versicherten berufen werden. Dem Verwaltungs-
ausschuss gehörten während des Berichtsjahres an:

Mitglieder Stellvertreter

1. Aus den Organen der Mitglieder

1.1 Auf Vorschlag des Gemeindetags Baden-Württemberg

Bürgermeister Michael Scharf
Bonndorf im Schwarzwald

Bürgermeister Norbert Bereska
Nattheim

1.2 Auf Vorschlag des Städtetags Baden-Württemberg

Oberbürgermeister Michael Makurath
Ditzingen

Bürgermeister Dr. Gallus Strobel
Triberg

N. N.

Oberbürgermeister Martin Wolff  
Bretten
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Mitglieder Stellvertreter

1.3 Auf Vorschlag des Landkreistags Baden-Württemberg

Landrat Gerhard Bauer
Schwäbisch Hall

Landrat Joachim Walter
Tübingen

Landrat Helmut Riegger
Calw 

Landrätin Marion Dammann
Lörrach

1.4 Auf Vorschlag des Sparkassenverbands Baden-Württemberg

Verbandsgeschäftsführer Dr. Joachim Herrmann
Sparkassenverband Baden-Württemberg
Stuttgart

Stv. Verbandsgeschäftsführer Dr. Harry Streib
Sparkassenverband Baden-Württemberg
Stuttgart

1.5 Auf Vorschlag der Kirchen

Ltd. Direktor i. K. Hermann-Josef Drexl
Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart
Rottenburg am Neckar

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch
Evangelischer Oberkirchenrat
Stuttgart (ab 21.07.2020)
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Mitglieder Stellvertreter

2. Aus dem Kreis der Versicherten

2.1 Auf Vorschlag der Gewerkschaft ver.di

Werner Brodbeck
Schemmerhofen

Hubert Burgert
Freiburg im Breisgau  

Bernd Gräf
Worms

Ursula Hanser
Konstanz

Bruno Heiß
Friedrichshafen

Cornelia Menzel
Ulm

Frauke Reinert
Stuttgart 

Petra Mann
Tauberbischofsheim

Theo Bertram
Hoffen (Frankreich)

Bertram Schielke
Reutlingen 

Günter Kessel
Sigmaringendorf 

Wilfried Weisbrod
Walldorf 

Doris Braunsteffer
Blaustein

Joachim Kühner
Oberstenfeld 
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Direktor

Leiter der Verwaltung des KVBW ist  
Direktor Frank Reimold.
Er vertritt den Versorgungsverband.

Ständiger allgemeiner Stellvertreter ist  
Herr Dietmar Bank,
Leiter des Geschäftsbereichs Kapitalanlage und  
Interne Leistungen.

Mitglieder Stellvertreter

2.2 Auf Vorschlag der Gewerkschaft BTBkomba

Birgit Köhler
Ludwigshafen am Rhein

Claudia Issner
Mannheim 

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses war bis 
04.12.2020 Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags 
Baden-Württemberg, Stuttgart.

Der Verwaltungsrat des KVBW hat in seiner Sitzung am 
09.12.2020 den bisherigen stellvertretenden Vorsitzen-
den Landrat Gerhard Bauer, Schwäbisch Hall, zum  
Vorsitzenden und Bürgermeister Joachim Schuster, Neu-
enburg am Rhein, zum stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt.

Im Berichtszeitraum fanden zwei Sitzungen des Verwal-
tungsausschusses statt.

Für die Beratung von Angelegenheiten der Vermögens-
anlage ist ein Anlagebeirat gebildet. Im Berichtsjahr 
fanden sieben Sitzungen statt.

Die neunte Amtsperiode des Verwaltungsausschusses
endet am 04.04.2021. 
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1.3 Organisationsstruktur

Stand: 31.12.2020

Stabsbereich Gremien 
und Geschäftsführung

Dr. T. Zieger

Zusatzversorgungs-
abteilung
A. Konrad

Abteilung 
Asset Management

D. Bank

Abteilung Steuerung, 
Personal und  
Organisation
Dr. T. Zieger

Beamtenversorgungs-
abteilung
M. Jäckl

Abteilung Technik und 
Infrastrukturen

M. Köhler

Abteilung Controlling 
und Finanzen

M. Hüsam

Beihilfeabteilung
J. Müller

Rechtsabteilung
T. Bosse

Abteilung Software-  
Engineering 

und IT-Koordination
S. Gipperich

Abteilung Kommunaler 
Personalservice

R. Villhauer

Geschäftsbereich  
Mitglieder und Leistungen

R. Lindemann

Direktor 
F. Reimold

Stellvertreter: D. Bank

Geschäftsbereich  
Kapitalanlage und Interne 

Leistungen
D. Bank

Stabsabteilung der 
Geschäftsführung

T. Bosse

Geschäftsbereich  
Unternehmenssteuerung

F. Reimold
Stellvertreter: Dr. T. Zieger

Prüfungsabteilung
H. Göbel



2.   ZVKRente 
Abrechnungsverband I (AV I)
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2.1 Mitglieder

Mitglieder der KVBW Zusatzversorgung sind insbeson-
dere Städte, Gemeinden und Landkreise, Sparkassen, 
Kirchengemeinden sowie die AOK in Baden-Württem-
berg. Außerdem haben juristische Personen des privaten 
Rechts mit überwiegend öffentlicher Aufgabenstellung, 
z. B. privatisierte Einrichtungen wie Stadtwerke, Ver-
kehrsbetriebe oder Krankenhäuser, die Mitgliedschaft bei 
der Zusatzversorungskasse (ZVK) erworben.

Mit der Mitgliedschaft kommt ein privatrechtliches  
Versicherungsverhältnis (Gruppenversicherungsvertrag) 
zwischen dem Arbeitgeber und der KVBW Zusatzversor-
gung zustande. Die Rechte und Pflichten des Vertrags-
verhältnisses ergeben sich aus der Kassensatzung.

Die Veränderungen  
im Einzelnen:

Stand 
31.12.2019

Stand 
31.12.2020

Veränderungen

Stadtkreise 9 9
Große Kreisstädte 94 94
Sonstige Städte und Gemeinden 979 979
Landkreise 35 35
Zweckverbände 386 393 +7
Sparkassen und deren  
Einrichtungen 57 58 +1
Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen 2.469 2.509 +40
Sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentl. Rechts 86 87 +1
Andere Arbeitgeber 696 698 +2
Insgesamt 4.811 4.862 +51
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Die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten, die 
über die Mitglieder bei der Zusatzversorgungskasse 
angemeldet werden, hat auch im ersten Jahr der  
Corona-Pandemie weiter zugenommen.

Nach Beendigung des zusatzversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnisses werden die Beschäftigten durch 
den Arbeitgeber abgemeldet. Sofern der Rentenfall noch 
nicht eingetreten ist, wird das Versicherungsverhältnis 
automatisch beitragsfrei weitergeführt. Erworbene  
Rentenanwartschaften bleiben erhalten.

2.2  Versicherte in der  
ZVKRente

Bestand ZVKRente
Stand 

31.12.2019
Stand 

31.12.2020
Änderungen  

gesamt Anzahl
Änderungen  

gesamt %

Versicherte 520.796 533.255 +12.459 +2,4
Beitragsfrei Versicherte  
(davon Ausgleichsberechtigte  
aufgrund Realteilung)

573.321

(9.695)

585.783

(10.415)

+12.462

(+720)

+2,2

(+7,4)
Insgesamt 1.094.117 1.119.038 +24.921 +2,3

In Scheidungsverfahren erfolgt der Ausgleich der bei der 
Kasse in der Ehezeit erworbenen Rentenanwartschaft 
seit 01.09.2009 durch Realteilung. Der ausgleichsbe-
rechtigte frühere Ehegatte erwirbt hierdurch eine eigen-
ständige Betriebsrentenanwartschaft (siehe ergänzend 
auch Ziffer 5.4 auf Seite 62).

Gesamtentwicklung
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Versicherte nach Mitgliedergruppen

Bestand ZVKRente
Stand 

31.12.2019
Stand 

31.12.2020
Änderungen  

gesamt Anzahl
Änderungen  

gesamt %

Städte und Gemeinden 184.783 190.509 +5.726 +3,1
Landkreise 35.123 36.563 +1.440 +4,1
Sparkassen 31.061 30.606 -455 -1,5
Kirchen 106.770 108.060 +1.290 +1,2
Andere Arbeitgeber 163.059 167.517 +4.458 +2,7
Insgesamt 520.796 533.255 +12.459 +2,4
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Mitgliedergruppe

2020

alle Beschäftigten Männer Frauen

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Große Kreisstädte 64.261 12,1 19.518 3,7 44.743 8,4
Stadtkreise 40.131 7,6 15.202 2,9 24.929 4,7
Sonstige Städte  
und Gemeinden 86.117 16,1 21.509 4,0 64.608 12,1
Kapitalgesellschaften  
der Städte und Gemeinden 16.420 3,1 10.995 2,1 5.425 1,0
Zweckverbände 5.831 1,1 3.237 0,6 2.594 0,5
Landkreise 36.563 6,8 9.839 1,8 26.724 5,0
Sparkassen 30.606 5,7 11.256 2,1 19.350 3,6
Kirchengemeinden und  
kirchliche Einrichtungen 108.060 20,3 18.832 3,5 89.228 16,8
Sonstige Körperschaften,  
Anstalten und Stiftungen  
des öffentlichen Rechts 31.502 5,9 8.311 1,6 23.191 4,3
Andere Arbeitgeber 113.764 21,3 30.404 5,7 83.360 15,6
Insgesamt 533.255 100,0 149.103 28,0 384.152 72,0

Aufteilung der Versicherten in der  
ZVKRente auf die Mitgliedergruppen
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Aufteilung der Versicherten in der ZVKRente nach  
Mitgliedergruppen (Stand: 31.12.2020)

Sparkassen 5,7 %

Sonstige Körperschaften,  
Anstalten und Stiftungen 5,9 %

Kirchen 20,3 %

Landkreise 6,8 %

Kapitalgesellschaften der Städte
und Gemeinden 3,1 %

Zweckverbände 1,1 %

Städte und  
Gemeinden 35,8 %

Andere Arbeitgeber 21,3 %   
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Jahr Versicherte Nettozugang Ø-Alter

Anzahl %

1976 170.274
2011 441.764 43,5
2012 450.996 9.232 2,1 43,7
2013 459.018 8.022 1,8 43,8
2014 465.421 6.403 1,4 44,0
2015 473.253 7.832 1,7 44,0
2016 482.935 9.682 2,0 44,1
2017 492.655 9.720 2,0 44,2
2018 505.229 12.574 2,6 44,2
2019 520.796 15.567 3,1 44,1
2020 533.255 12.459 2,4 44,0

Bestandsveränderungen Versicherte  
in der ZVKRente
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2019 2020

Anzahl % Ø-Alter Anzahl % Ø-Alter

Männer 145.646 28,0 44,8 149.103 28,0 44,7
Frauen 375.150 72,0 43,8 384.152 72,0 43,8
Alle 520.796 100,0 44,1 533.255 100,0 44,0

Bestand ZVKRente
Versicherte, die die zur Begründung eines Leistungs-
anspruchs erforderlichen Voraussetzungen erfüllen 
(insbes. Wartezeit von 60 Versicherungsmonaten) 

Anzahl Anzahl %

Versicherte 533.255 350.963 65,8 
Beitragsfrei Versicherte 585.783 205.951 35,2 

Mindestversicherungszeit

Durchschnittsalter der Versicherten  
in der ZVKRente
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Erweiterte Auskunftspflichten seit  
01.01.2018

Die Mobilitäts-Richtlinie 2014/50/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16.04.2014 ergänzt 
u. a. die Auskunftspflichten, die Arbeitgeber in Bezug 
auf die betriebliche Altersversorgung gegenüber ihren 
Beschäftigten haben, um weitere Auskünfte gegenüber 
aktiven oder ausgeschiedenen Versicherten  
(§ 4a Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen  
Altersversorgung (BetrAVG)). Zu diesen Pflichten zählte 
bereits in der Vergangenheit, die Beschäftigten über den 
Stand und die Entwicklung ihrer betrieblichen Alters- 
versorgung zu informieren.

Dies erfolgt durch die KVBW Zusatzversorgung bereits  
seit vielen Jahren mit dem Versand des jährlichen 
Versorgungskontos. Für aktive Versicherte wurden 
außerdem alle wichtigen Informationen zur Zusatzver-
sorgung in der „Broschüre für Versicherte“ kompakt 
zusammengefasst. Ausgeschiedene Versicherte werden 
im „Merkblatt für beitragsfrei Versicherte“ über die für 
sie relevanten Themen informiert. Siehe dazu ergänzend 
Ziffer 5.2 auf Seite 61.

2019 2020
Veränderungen

Anzahl %

Nach dem 31.12.2002 vereinbart 7.325 8.408 +1.083 +14,8

Anzahl der Versicherten,  
die Altersteilzeitarbeit leisten

Die Zahl der versicherten Beschäftigten mit Altersteilzeit-
verträgen, die nach dem 31.12.2002 geschlossen 

wurden, betrug im Berichtsjahr 8.408 (2019: 7.325).
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Das Durchschnittsalter beträgt 44,0 Jahre.

Altersstruktur der Versicherten  
in der ZVKRente (Stand 31.12.2020)
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Altersstruktur der beitragsfrei Versicherten  
in der ZVKRente mit Rentenanwartschaft (Stand 31.12.2020)
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2020

Auf dieser Grundlage ergeben sich Einnahmen von 1.583,1 Mio. €
Hinzu kommen die für frühere Jahre nachentrichteten Umlagen und Beiträge 2,1 Mio. €
Die Gesamteinnahmen belaufen sich somit auf 1.585,2 Mio. €
Gegenüber dem Vorjahr mit einem Aufkommen von 1.525,8 Mio. €
betragen die Mehreinnahmen 59,4 Mio. €
Das ist eine Zunahme von rund 3,9 %

2.3 Einnahmen ZVKRente

2.3.1  Einnahmen aus Umlagen  
und Sanierungsgeldern 

Zur Finanzierung der Kassenleistungen werden auf der 
Grundlage der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der 
Versicherten Umlagen und Sanierungsgelder erhoben. 

Der Umlagesatz beträgt im Berichtsjahr weiterhin  
6,3 % (einschließlich einer Arbeitnehmerbeteiligung  
von 0,55 %).

Für einen darüber hinausgehenden Finanzbedarf zur 
Deckung der Verpflichtungen, die vor dem 01.01.2002 
begründet worden sind, erhebt die KVBW Zusatzver-
sorgung ein steuer- und sozialversicherungsfreies 
Sanierungsgeld. Hierzu werden neben den zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelten des vorangegangenen 
Kalenderjahres auch die dem Mitglied zuzuordnenden 
jährlichen Leistungsansprüche in einem bestimmten 
Umfang herangezogen.

Im Ergebnis beträgt der mitgliedsbezogene, verursacher-
orientierte Sanierungsgeldhebesatz zwischen 1,7 % und 
3,7 % - im Durchschnitt über alle Mitglieder hinweg  
2,5 % - des laufenden zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts.

Die Mehreinnahmen beruhen im Wesentlichen auf
  dem Nettozugang von Versicherten sowie 

    einer Erhöhung der zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelte infolge tariflicher Anpassungen zum 
01.03.2020 um 1,06 %. 
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2.3.2 Zusatzbeitrag

Um die bewährte Finanzierung der Kasse weiter zu  
stärken, erfolgte 2008 der Einstieg in die Kapital- 
deckung. Seit diesem Zeitpunkt wird ein Zusatzbeitrag 
erhoben, mit dem ein Kapitalstock für eine schritt- 
weise Kapitalisierung der Verpflichtungen aufgebaut 
wird. Langfristig soll so eine Absenkung des Finanzie-
rungsaufwands für die Mitglieder und Beschäftigten 
erreicht werden.

Die Höhe des Zusatzbeitrags orientiert sich an der  
steuerlichen Entlastung bei den Umlagezahlungen auf-
grund des Jahressteuergesetzes 2007 und ist insoweit 
über alle Mitglieder hinweg weitgehend kostenneutral. 
Der Zusatzbeitrag wird entsprechend den im Zeitablauf 
ansteigenden steuerlichen Entlastungen bei den Um-
lagezahlungen stufenweise angehoben werden. Seit 
01.01.2020 beträgt er 0,54 % der zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelte (2019: 0,4 %). Siehe dazu  
Mitgliederinfo ZR62 vom 16.12.2019.

Für 2020 ergeben sich Zusatzbeiträge in Höhe von  
rund 97,4 Mio. €.

„Für 2020 ergeben sich  
Zusatzbeiträge in Höhe von rund 
97,4 Mio. €.“
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2.4 Überleitungen

Ein Wechsel eines Beschäftigten zu einem Arbeitgeber, 
der Mitglied einer anderen kommunalen oder kirchlichen 
Zusatzversorgungseinrichtung (ZVE) ist, soll zu keinen 
Nachteilen in der späteren betrieblichen Altersversor-
gung führen. Deshalb übernimmt die neue ZVE auf 
Antrag die Versicherungszeiten und erworbenen  
Versorgungspunkte (Einzelüberleitung). Die damit  
verbundenen finanziellen Lasten werden zwischen den 
ZVE ausgeglichen. Außerdem haben diese vereinbart, 
dass im Rentenfall der Beschäftigte Leistungen aus einer 
Hand erhält.

Abweichend hiervon erfolgt mit der Versorgungsanstalt 
des Bundes und der Länder (VBL) lediglich die  
wechselseitige Anerkennung von Versicherungszeiten. 
Dabei verbleiben die erworbenen Anwartschaften bei der 
bisherigen ZVE des Versicherten. Im Rentenfall muss 
deshalb der Versicherte bei beiden ZVE einen Antrag auf 
Betriebsrente stellen.

Überleitungen an andere Kassen von anderen Kassen

Fälle Mio. € Fälle Mio. €

2020 2.752 27,8 1.528 27,1
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2.5  Leistungen aus der  
ZVKRente

Aufgrund tarif- bzw. arbeitsvertraglicher Vereinbarungen 
sichern die Mitglieder (Arbeitgeber) der KVBW Zusatz-
versorgung ihren Beschäftigten eine Betriebsrente zu – 
die ZVKRente.  
Die Abwicklung übernimmt die KVBW Zusatzversorgung. 
Sie erfüllt die Versorgungszusage des Arbeitgebers.

Mit dem Bezug einer Rente der gesetzlichen Renten-
versicherung entsteht in der Regel auch ein Leistungs-
anspruch gegenüber der Kasse. Diese zahlt nicht nur 
Alters-, sondern auch Erwerbsminderungsrenten sowie 
im Todesfall Renten an die bezugsberechtigten Witwen, 
Witwer, eingetragenen Lebenspartner und Waisen.

Die Steigerungen bei den Aufwendungen sind insbe-
sondere auf den Reinzugang von Rentenfällen sowie auf 
die tarifvertragliche Anpassung der Betriebsrenten zum 
01.07. des Jahres um 1 % zurückzuführen.
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Fallzahlen
und Aufwand

2019 2020 Veränderungen

Anzahl
Aufwand 

Mio. €
Anzahl

Aufwand 
Mio. €

Anzahl
Aufwand 

Mio. €

Renten an ehemalige  
Versicherte 199.036 801,9 205.713 814,7 +6.677 +12,8
Witwen-  
bzw. Witwerrenten 32.302 95,4 32.429 96,0 +127 +0,6
Waisenrenten 1.295 0,7 1.254 0,6 -41 -0,1
Betriebsrenten  
insgesamt 232.633 898,0 239.396 911,3 +6.763 +13,3

Abfindungen 1.336 3,6 1.384 3,8 +48 +0,2

Rentenferne Startgutschriften

Am 17.04.2018 hat der Verwaltungsausschuss die  
11. Änderung der Satzung des Kommunalen Versor-
gungsverbands Baden-Württemberg für die Zusatz-
versorgungskasse beschlossen. Diese betraf auf der 
Leistungsseite im Wesentlichen die Neu regelung der ren-
tenfernen Startgutschriften. Eine solche war notwendig 
geworden, da der Bundesgerichts hof (BGH) die bisherige 
Regelung des Altersvorsorge -TV-Kommunal (ATV-K) 
für unwirksam erklärt hat. Die Tarifvertragsparteien des 
öffentlichen Dienstes verständigten sich daraufhin im 7. 
Änderungstarifvertrag zum ATV-K vom 08.06.2017 auf 
eine Neuregelung zur Berechnung der Startgutschriften 

für rentenferne Versicherte. Die Vorgaben zur Bestim-
mung einer sogenannten „modifizierten“ Grundberech-
nung finden sich in den Regelungen der §§ 72 bis 74 
der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbands 
Baden-Württemberg für die Zusatzversorgungskasse. 
Mit der Überprüfung und Überrechnung der über 
40.000 Rentenfälle, die von einer Erhöhung profitieren, 
wurde im vierten Quartal 2019 begonnen. Aufgrund der 
Vielzahl der Fälle werden sich die Überprüfungen/ 
-rechnungen über einen längeren Zeitraum erstrecken 
(siehe dazu auch Mitgliederinfo ZR58 vom 10.12.2018) 
und voraussichtlich 2021 abgeschlossen.
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Jahr Altersrenten 
(Eintrittsalter)

Erwerbsminderungsrenten  
(Eintrittsalter)

2002 61,5 51,6
2011 62,9 52,9
2012 63,2 52,7
2013 63,9 53,2
2014 63,8 53,5
2015 63,6 53,6
2016 63,9 54,3
2017 64,1 54,5
2018 64,2 54,7
2019 64,3 55,5
2020 64,4 56,0

Durchschnittliches Rentenzugangsalter

Das Renteneintrittsalter ist seit 2002 deutlich ange-
stiegen. Die Versicherten reagieren damit auf die Herauf-
setzung der Altersgrenzen für abschlagsfreie Renten.  
Mit dem späteren Rentenbezug sollen Abschläge ver-
mieden oder verringert werden.

Bei den Erwerbsminderungsrenten wird das Renten-
zugangsalter bestimmt durch die Verrentungspraxis der 
gesetzlichen Rentenversicherung und die Heraufsetzung 
der Altersgrenzen für abschlagsfreie Renten.
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Entwicklung des Rentenbestands

Die seit 2011 festzustellenden deutlichen Bestands- 
zuwächse sind zum einen auf die demografische  
Entwicklung und zum anderen auf die Einführung der 

abschlagsfreien Renten für besonders langjährig  
Versicherte zurückzuführen.

Anzahl Rentner
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Versorgungslastquote

Die Versorgungslastquote stellt das Verhältnis von  
Betriebsrentnern zu Versicherten dar. Im Jahr 2020  
entfielen auf 100 aktive Beschäftigte 44,9 Rentner.  

Trotz der hohen Zugänge bei den Betriebsrentenfällen 
hat sich die Versorgungslastquote aufgrund des Brutto-
zugangs bei den Versicherten nur leicht erhöht.
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Entwicklung der Pflichtversicherten  
und Betriebsrentner in der ZVKRente
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Entwicklung der Einnahmen an Umlage/Sanierungsgeld/Zusatzbeitrag 
sowie der Ausgaben für Rentenleistungen
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3.   ZVKRente 
Abrechnungsverband II (AV II)



39Die KVBW Zusatzversorgung / AV I / AV II / ZVKPlusRente / Weitere Infos / Risikobericht / Rechtsmittelverfahren / Jahresabschluss 

In der ZVKRente besteht neben dem überwiegend über 
Umlagen und Sanierungsgelder finanzierten Abrech-
nungsverband I (AV I) seit 2004 auch ein kapitalge- 
deckter, mit Beiträgen finanzierter Abrechnungs- 
verband II (AV II). 
Für jeden Abrechnungsverband werden Einnahmen, 
Aus gaben und Kapitalanlagen gesondert verwaltet.

Der AV II ist insbesondere für Arbeitgeber gedacht, die 
erstmals die Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungs-
kasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-
Württemberg erwerben wollen. Da neu eintretende 
Arbeitgeber in der Regel keine von der KVBW Zusatz-
versorgung zu finanzierenden Rentenansprüche oder 
-anwartschaften mitbringen, ist eine gegenüber dem 
AV I niedrigere Beitragsfinanzierung unter Inanspruch-
nahme der steuerlichen Vorteile des § 3 Nr. 63 Ein-

kommensteuergesetz  (EStG) möglich. Mit den Beiträgen 
werden die neu begründeten Versicherungen vollstän-
dig aus finanziert. Hierzu werden die vom Arbeitgeber 
geleisteten Beiträge zunächst angespart und verzinst. 
Im Rentenfall wird die laufende Rentenzahlung aus dem 
dann vorhandenen Deckungskapital beglichen.

Auch den Mitgliedern des AV I steht grundsätzlich ein 
Wechsel in den kapitalgedeckten AV II offen. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, dass dadurch die Um-
lagegemeinschaft nicht belastet wird. Deshalb ist in 
derartigen Fällen ein Kapitalbetrag zur Deckung der 
bestehenden Rentenansprüche und -anwartschaften 
(Ausgleichsbetrag) zu entrichten. Auf die allgemeinen 
Erläuterungen zur Mitgliedschaft unter Ziffer 2.1 (siehe 
Seite 17) wird ergänzend verwiesen.

Die Veränderungen  
im Einzelnen:

Stand 
31.12.2019

Stand 
31.12.2020

Veränderungen

Stadtkreise und Große Kreisstädte 0 0
Sonstige Städte und Gemeinden 6 8 +2
Landkreise 0 0
Zweckverbände 23 26 +3
Sparkassen und deren Einrichtungen 1 2 +1
Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen 46 48 +2
Sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentl. Rechts 6 6
Andere Arbeitgeber 193 204 +11
Insgesamt 275 294 +19

Alle Zugänge haben 2020 erstmals die Mitgliedschaft  
im AV II erworben.

„2020 sind 294 Arbeitgeber 
Mitglied im Abrechnungs-
verband II.“

3.1 Mitglieder
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3.2  Versicherte in der  
kapitalgedeckten  
ZVKRente

Versicherte nach Mitgliedergruppen

Bestand ZVKRente
Stand 

31.12.2019
Stand 

31.12.2020
Änderungen  

gesamt Anzahl
Änderungen  

gesamt %

Versicherte 8.185 8.869 +684 +8,4
Beitragsfrei Versicherte  
(davon Ausgleichsberechtigte  
aufgrund Realteilung)

5.073

(72)

5.602

(86)

+529

(+14)

+10,4

(+19,4)
Insgesamt 13.258 14.471 +1.213 +9,1

Bestand ZVKRente
Stand 

31.12.2019
Stand 

31.12.2020
Änderungen  

gesamt Anzahl
Änderungen  

gesamt %

Städte und Gemeinden 39 45 +6 +15,4
Landkreise 0 0
Sparkassen 3 4 +1 +33,3
Kirchen 2.472 2.659 +187 +7,6
Andere Arbeitgeber 5.671 6.161 +490 +8,6
Insgesamt 8.185 8.869 +684 +8,4

Gesamtentwicklung

Auf die allgemeinen Erläuterungen zur Versicherung in 
der ZVKRente im AV I unter Ziffer 2.2 wird verwiesen 
(siehe dazu Seite 18).

Die Zugänge bei den Versicherten sind im Wesentlichen 
auf die Aufnahme neuer Mitglieder zurückzuführen 
(siehe dazu Ziffer 3.1 auf Seite 39).
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Mitgliedergruppe

2020

alle Beschäftigten Männer Frauen

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Große Kreisstädte 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Stadtkreise 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sonstige Städte  
und Gemeinden 45 0,5 13 0,1 32 0,4
Kapitalgesellschaften  
der Städte und Gemeinden 267 3,0 173 1,9 94 1,1
Zweckverbände 114 1,3 51 0,6 63 0,7
Landkreise 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sparkassen 4 0,1 3 0,1 1 0,0
Kirchengemeinden und  
kirchliche Einrichtungen 2.659 30,0 427 4,8 2.232 25,2
Sonstige Körperschaften,  
Anstalten und Stiftungen  
des öffentlichen Rechts 1.387 15,6 270 3,0 1.117 12,6
Andere Arbeitgeber 4.393 49,5 1.625 18,4 2.768 31,1
Insgesamt 8.869 100,0 2.562 28,9 6.307 71,1

Aufteilung der Versicherten in der  
ZVKRente auf die Mitgliedergruppen
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Aufteilung der Versicherten in der ZVKRente nach  
Mitgliedergruppen (Stand: 31.12.2020)

Sonstige Körperschaften,  
Anstalten und Stiftungen 15,6 %

Kirchen 30,0 %

Kapitalgesellschaften der Städte und Gemeinden 3,0 %

Zweckverbände 1,3 %

Städte und Gemeinden 0,5 %

Andere Arbeitgeber 49,5 %   
Sparkassen 0,1 %
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Jahr Versicherte Nettozugang Ø-Alter

Anzahl %

2004*  255 43,2
2011 3.835  42,2
2012 4.479  +644 +16,8 42,4
2013 5.192  +713 +15,9 42,7
2014 6.127  +935 +18,0 43,0
2015 6.602 +475 +7,8 43,4
2016 7.528 +926 +14,0 43,6
2017 7.930 +402 +5,3 43,7
2018 8.593 +663 +8,4 43,7
2019 8.185 -408 -4,7 43,3
2020 8.869 +684 +8,4 43,4

Bestandsveränderungen Versicherte  
in der ZVKRente

* Jahr der Einführung des kapitalgedeckten 
   Abrechnungsverbandes (AV II)
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2019 2020

Anzahl % Ø-Alter Anzahl % Ø-Alter

Männer 2.280 27,9 41,6 2.562 28,9 41,7
Frauen 5.905 72,1 44,0 6.307 71,1 44,1
Alle 8.185 100,0 43,3 8.869 100,0 43,4

Durchschnittsalter der Versicherten  
in der ZVKRente

Bestand ZVKRente
Versicherte, die die zur Begründung eines Leistungs-
anspruchs erforderlichen Voraussetzungen erfüllen 
(insbes. Wartezeit von 60 Versicherungsmonaten)

Anzahl Anzahl %

Versicherte 8.869 7.774 87,7
Beitragsfrei Versicherte 5.602 3.839 68,5 

Mindestversicherungszeit
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Anzahl der Versicherten,  
die Altersteilzeitarbeit leisten

Die Zahl der versicherten Beschäftigten mit Altersteil- 
zeitverträgen, die nach dem 31.12.2002 geschlossen 
wurden, betrug im Berichtsjahr 23 (2019: 24).

2019 2020
Veränderungen

Anzahl %
Nach dem 31.12.2002 vereinbart 24 23 -1 -4
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Altersstruktur der Versicherten  
in der ZVKRente (Stand 31.12.2020)

Das Durchschnittsalter beträgt 43,4 Jahre.
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Altersstruktur der beitragsfrei Versicherten  
in der ZVKRente mit Rentenanwartschaft (Stand 31.12.2020)
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3.3  Einnahmen aus  
Beiträgen in  
die ZVKRente

Im kapitalgedeckten AV II werden auf Basis der zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelte Beiträge erhoben. Die 
Verbuchung erfolgt auf dem jeweiligen Versicherungs-
konto des Beschäftigten. Das dort angesparte Kapital 
dient zusammen mit den Zinserträgen der Finanzierung 
der künftigen Rente des Versicherten.

2020

Auf dieser Grundlage ergeben sich Einnahmen von 19,9 Mio. €
Hinzu kommen die für frühere Jahre nachentrichteten Beiträge 0,1 Mio. €
Die Gesamteinnahmen belaufen sich somit auf 20,0 Mio. €
Gegenüber dem Vorjahr mit einem Aufkommen von 17,6 Mio. €
Betragen die Mehreinnahmen 2,4 Mio. €
Das ist eine Zunahme von rund 13,6 %

Seit 01.01.2020 beträgt der Beitragssatz auf  
Empfehlung des Verantwortlichen Aktuars 6,7 %  
(einschließlich einer Arbeitnehmer-Beteiligung  
i. H. v. 0,4 %) der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 
(2019: 6,4 %). Siehe dazu unsere Mitgliederinfo ZR62 
vom 16.12.2019.

Die Mehreinnahmen beruhen im Wesentlichen auf
  der Erhöhung des Beitragssatzes sowie
   einer Erhöhung der zusatzversorgungs- 
pflichtigen Entgelte infolge tariflicher Anpassungen 
zum 01.03.2020 um 1,06 %.



49Die KVBW Zusatzversorgung / AV I / AV II / ZVKPlusRente / Weitere Infos / Risikobericht / Rechtsmittelverfahren / Jahresabschluss 

3.4 Überleitungen

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Überleitungen 
im AV I unter Ziffer 2.4 wird verwiesen (siehe dazu 
Seite 29).

Überleitungen an andere Kassen von anderen Kassen

Fälle Mio. € Fälle Mio. €

  2020 48 4,4 50 0,5

3.5  Leistungen aus der  
ZVKRente

Fallzahlen
und Aufwand

2019 2020 Veränderungen

Anzahl Aufwand € Anzahl Aufwand € Anzahl Aufwand €

Renten an ehemalige  
Versicherte 696 752.133 827 921.016 +131

 
+168.883

Witwen-  
bzw. Witwerrenten 49 26.126 56 28.536 +7 +2.410
Waisenrenten 12 2.300 9 1.612 -3 -688
Betriebsrenten  
insgesamt 757 780.559 892 951.164 +135 +170.605

Abfindungen 15 15.468 14 21.487 -1 +6.019

Die Ausgabensteigerung ist auf den Reinzugang von 
Rentenfällen sowie die tarifvertragliche Anpassung der 
Betriebsrenten zum 01.07. des Jahres um 1 %  

zurückzuführen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen 
Ausführungen unter Ziffer 2.5 (siehe Seite 30) ver- 
wiesen.
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Durchschnittliches Rentenzugangsalter

Das Renteneintrittsalter bei den Altersrenten ist ge-
prägt durch die Heraufsetzung der Altersgrenzen für 
abschlags freie Renten. Bei den Erwerbsminderungs-
renten wird es bestimmt durch die Verrentungspraxis 
der Rentenversicherung und weist wegen der kleinen 
Grundgesamtheit der Rentenfälle eine hohe Schwan-
kungsbreite auf.

Jahr Altersrenten  
(Eintrittsalter)

Erwerbsminderungsrenten 
(Eintrittsalter)

2015 63,6 54,2
2016 63,9 53,3
2017 64,0 54,8
2018 64,0 57,0
2019 64,3 55,3
2020 64,3 57,4
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4. ZVKPlusRente
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Aufgrund eines tarifvertraglichen Auftrags bietet die 
Zusatzversorgungskasse im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung die ZVKPlusRente zu attraktiven Be-
dingungen an. Die Beschäftigten der Mitglieder können 
ihre Betriebsrente (ZVKRente) mit eigenen Beiträgen 
unter Inanspruchnahme der staatlichen Förderung  
(Steuerersparnis und/oder Zulagen) aufstocken.

Die ZVKPlusRente wird in einem eigenen Abrechnungs-
verband – getrennt von der ZVKRente – geführt.

4.2  Leistungsvoraus set-
zungen und -umfang

Die ZVKPlusRente bezieht neben der Altersrente auch 
die Erwerbsminderungsrente und die Hinterbliebenen-
versorgung mit ein. Der Versicherungsschutz besteht be-
reits ab der ersten Beitragszahlung, also ohne Erfüllung 
einer Mindestversicherungszeit. Die Beitragshöhe kann 
jederzeit für die Zukunft geändert werden. Bei finanzi-
ellen Engpässen können die Zahlungen auch ruhend 
gestellt werden.
Leistungen aus der ZVKPlusRente können auf Antrag 
grundsätzlich ab Vollendung des 62. Lebensjahres ge-
währt werden. Sie werden in der Folge jedes Jahr jeweils 
zum 01.07. um 1 % erhöht.

Staatliche Förderung

Die Förderung der ZVKPlusRente erfolgt in Form von 
staatlichen Zulagen bei der Riester-Rente oder durch 
Ersparnis von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
bei der Entgeltumwandlung. Zudem können vermögens-
wirksame Leistungen in die ZVKPlusRente eingezahlt 
werden, wenn der Arbeitgeber, der die Leistung erbringt, 
seine Bereitschaft signalisiert hat (siehe Mitgliederinfo 
ZR61 vom 27.09.2019).
Besonders interessant ist die Altersvorsorgevariante 
„vermögenswirksame Leistungen (VL)“ für Beschäftigte 
im Sinne des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV-V), 
denn werden die VL im Rahmen einer Entgeltumwand-
lung verwendet, erhöht sich der zustehende Betrag von 
regulär 6,65 € auf 26,00 € je Monat. Leistet ein Arbeit- 
nehmer bei Verwendung der VL für eine Entgeltum-
wandlung einen zusätzlichen Eigenbeitrag von min-
destens 13,00 € je Monat, werden diese sogar von 
monatlich 26,00 € auf 50,00 € erhöht. Daher ist ein 
Abschluss einer ZVKPlusRente für Beschäftigte der 
Spartengruppe TV-V sehr attraktiv.
Die optimale Förderung hängt sehr stark von der  
individuellen steuerlichen Situation der Versicherten ab. 
Deshalb sollten sich Interessierte eine Beispielsberech-
nung erstellen bzw. sich intensiv beraten lassen.

4.1 Allgemeines

„Mit der ZVKPlusRente kann man 
freiwillig zusätzlich vorsorgen.“
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Riester-Förderung
Wenn der Arbeitgeber vom Nettogehalt Beiträge für die 
ZVKPlusRente abführt, beteiligt sich der Staat primär mit 
Zulagen (und ggf. darüber hinaus auch mit Steuerentlas-
tungen). 

Entgeltumwandlung
Überweist der Arbeitgeber einen Teil des Bruttogehalts 
zu Gunsten der ZVKPlusRente, so können dadurch Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. 
Durch den Wegfall der Sozialversicherungsbeiträge für 
die umgewandelten Vergütungsbestandteile können 
unsere Mitglieder ihre Personalkosten senken.

Auf Basis des Betriebsrentenstärkungsgesetzes müssen 
Arbeitgeber ihren Beschäftigten die durch Abführung des 
Bruttoentgelts eingesparten Mittel in Form eines pau-
schalen Arbeitgeberzuschusses in Höhe von bis zu  
15 % des umgewandelten Entgelts zugutekommen  
lassen, sofern dies nicht durch Tarifvertrag ausgeschlos-
sen wird. Für die Tarifverträge im öffentlichen Dienst 
besteht dieser Ausschluss allerdings gegenwärtig noch 
fort.

Krankenversicherungspflicht

Aufgrund des Betriebsrentenstärkungsgesetzes fallen ab 
01.01.2018 für Leistungen aus der ZVKPlusRente, die 
aus einer Riester-Förderung resultieren, keine Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge mehr an.

In Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesver- 
fassungsgerichts (BVerfG) (Urteil vom 27.06.2018; 
Aktenzeichen 1BvR 100/15) sieht das Gesetz zur 
Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versichertenentlastungs-
gesetz) vom 11.12.2018 nun eine Beitragsfreiheit für 
privat fortgeführte Beiträge bei Pensionskassen vor  
(§ 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch (SGB) V). 
Bei der KVBW Zusatzversorgung werden somit die Leis-
tungen, die nach beendetem Arbeitsverhältnis in eine 
fortgesetzte ZVKPlusRente münden, rückwirkend von 
einer Beitragsfreiheit erfasst. Siehe dazu auch unsere 
Mitgliederinfo ZR59 vom 07.06.2019. 
Zu den Auswirkungen des zum 01.01.2020 in Kraft  
getretenen GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetzes siehe 
Ziffer 5.3 (Seite 62).

Grundzulage 175,00 €
Kinderzulage 185,00 € für bis Ende 2007 

und
300,00 € für ab 2008 
geborene Kinder 

Berufseinsteiger-
Bonus (einmalig)

200,00 € für junge Leute,  
die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben 
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Einnahmen 2019 2020 Veränderungen

Mio. € Mio. € Mio. € %

Beitragseingänge 21,3 20,6 -0,7 -3,3
Staatliche Zulagen (Riester-Förderung) 2,3 2,0 -0,3 -13,0
Insgesamt 23,6 22,6 -1,0 -4,2

Verträge 2019 2020 Veränderungen

Anzahl Anzahl Anzahl %

Entgeltumwandlungen 13.973 13.873 -100 -0,7
Riester-Renten 15.115 14.685 -430 -2,8
Höherversicherungen durch Arbeitgeber 119 210 +91 +76,5
Insgesamt 29.207 28.768 -439 -1,5

4.3  Vertragsbestand  
und Einnahmen
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Betriebsrenten 2019 2020 Veränderungen

Anzahl Aufwand € Anzahl Aufwand € Anzahl Aufwand €

Renten an ehemalige  
Versicherte 7.171 5.885.095 8.253 7.060.891 +1.082 +1.175.796
Witwen-  
bzw. Witwerrenten 240 95.436 268 109.056 +28 +13.620
Waisenrenten 71 5.890 65 5.523 -6 -367
Betriebsrenten  
insgesamt 7.482 5.986.421 8.586 7.175.470 +1.104 +1.189.049

Abfindungen 45 394.261 57 434.115 +12 +39.854

4.4 Leistungen



5. Weitere Informationen
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5.1  Öffentlichkeitsarbeit; 
Veranstaltungen der  
KVBW Zusatz-
versorgung

genommen, in zwei Fällen fuhr das Referenten- bzw. 
Berater-Team der KVBW Zusatzversorgung unter 
strengen Hygieneauflagen zu den Mitgliedern vor Ort.

Eine Alternative zur Information in Präsenz bieten auch 
die Online-Seminare der KVBW Zusatzversorgung. 
Teilnehmer bekommen Wissen zu Themen rund um die 
Zusatzversorgung direkt an ihrem Arbeitsplatz vermittelt. 
In insgesamt 11 Online-Seminaren nahmen 318 Per-
sonen diese Gelegenheit wahr. Im Vergleich zum Vorjahr 
bedeutet dies einen Anstieg um fast 40,0 %.

Des Weiteren schulte die KVBW Zusatzversorgung  
71 Teilnehmer in drei Aufbauseminaren und einem  
Intensivkurs beim Mitglied zum Thema Zusatzversor-
gungsrecht. Auszubildende und junge Arbeitnehmer 
erhielten in zwei Infoveranstaltungen für Berufs- 
einsteiger einen Überblick über die wichtigsten Inhalte 
der (betrieblichen) Altersvorsorge.

Unter entsprechenden Hygienevorkehrungen nahm die 
KVBW Zusatzversorgung zudem mit einem Vortrag zur 
betrieblichen Altersversorgung im öffentlichen Dienst an 
dem Grundlehrgang „Personalrecht“ der Verwaltungs-
schule des Gemeindetags Baden-Württemberg teil.

Als moderner Dienstleister ist die KVBW Zusatzversor-
gung darauf bedacht, ihre Mitglieder, Versicherten und 
Rentenempfänger mit einem vielfältigen Serviceangebot 
umfassend zu informieren.

Im Berichtsjahr 2020 fanden aufgrund der Einschrän-
kungen der beginnenden Corona-Pandemie weniger 
Veranstaltungstermine als in den Jahren zuvor statt. 
Gleichzeitig erfolgte jedoch durch virtuelle Alternativen 
eine Anpassung des Angebots an die gegebenen Um-
stände.

Die Versicherten der KVBW Zusatzversorgung haben  
bereits seit dem Jahresende 2019 die Option, sich 
zusätzlich zu Beratungen im KVBW Dienstgebäude oder 
am Telefon auch online zu ihrer individuellen Versor-
gungssituation beraten zu lassen. Diese Möglichkeit 
erfreute sich über den Jahresverlauf 2020 mit insge-
samt 25 Online-Video-Beratungen immer größerer 
Beliebtheit.

Während die Versicherten zu Jahresbeginn bei  
10 Infoveranstaltungen und 8 Beratungstagen –  
letztere zumeist in Kooperation mit der Deutschen  
Rentenversicherung – noch vor Ort informiert und bera-
ten werden konnten, fanden ab dem Frühjahr 2020 nur 
noch vier Vorträge bzw. drei Beratungstage statt. Davon 
wurde fünfmal eine Online-Veranstaltung in Anspruch  
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Wer auf seinen Lebensstandard im Alter nicht verzich-
ten möchte, muss sich rechtzeitig um seine Versorgung 
kümmern. Die KVBW Zusatzversorgung berät nicht
nur vor Ort und am Servicetelefon, sondern hält ihre 
Kunden auch regelmäßig schriftlich auf dem Laufenden.

Die Leistungsempfänger erhalten einmal im Jahr Post 
von der KVBW Zusatzversorgung – die Leistungsmit-
teilung. Diese gibt Auskunft über die im Vorjahr bezoge-
ne Rente einschließlich der abgeführten Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge. Im Berichtsjahr erhielten 
ca. 234.000 Rentenempfänger diese Information.

Daneben erhalten auch Versicherte jährlich ein Versor-
gungskonto. Damit informiert die KVBW Zusatzversor-
gung über den Stand der ZVKRente und der ZVKPlus-
Rente zum 31.12. des Vorjahres. Im Jahr 2020 wurden 
ca. 555.000 Versorgungskonten zur ZVKRente und 
ca. 19.000 zur ZVKPlusRente verschickt.

Regelmäßig erhalten Kunden wichtige Neuigkeiten über
Rundschreiben und Newsletter. 2020 wurden die  
Mitglieder und Newsletter-Abonnenten mit zwei  
Mitgliederrundschreiben und 13 Newslettern zu 
aktuellen Themen informiert.

Auch die Nachfrage nach dem Online-Service ist hoch.
Rund 6.600 Nutzer hatten im Berichtsjahr die Newsletter 
der KVBW Zusatzversorgung abonniert.

„Rund 6.600 Nutzer hatten 2020 
den Newsletter der KVBW Zusatz-
versorgung abonniert.“

5.2  Informationsservice  
der KVBW Zusatz-
versorgung
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243.350 Rentenempfänger unterlagen im Jahr 2020 
grundsätzlich der Kranken- und Pflegeversicherungs-
pflicht (2019: 236.490). Davon waren in 221.559 
Fällen (2019: 215.403) Beiträge an die verschiedenen 
Krankenkassen abzuführen. In den übrigen Fällen wurde 
entweder die Geringfügigkeitsgrenze von 159,25 € 
(2019: 155,75 €) beim beitragspflichtigen Bezug nicht 
überschritten oder es lag Beitragsfreiheit vor. Mit Wirkung 
vom 01.01.2020 wurde mit dem GKV-Betriebsren-
tenfreibetragsgesetz ein neuer monatlicher Freibetrag 
von 159,25 Euro für Betriebsrentner eingeführt, die 
gesetzlich krankenversichert sind. Beitragspflichtig ist ab 
Jahresbeginn nur noch der Anteil der Betriebsrente, der 
den Freibetrag überschreitet.
Dadurch vermindert sich die Summe der an die Kranken-
kassen abgeführten Beiträge trotz Erhöhung der  
Rentenfälle - um rund 40 Mio. € - auf rund 103 Mio. € 
(2019: 143 Mio. €).

5.4  Eheversorgungs-
ausgleich

Im Berichtsjahr waren den Familiengerichten 3.429 
Auskünfte über die Höhe der erworbenen Anwartschaf-
ten und Ansprüche zu erteilen (2019: 3.290). Im Jahr 
2020 wurde auf der Grundlage der eingegangenen Ent-
scheidungen der Familiengerichte in 1.099 Fällen eine 
Realteilung vorgenommen (2019: 1.273).

5.3  Kranken- und  
Pflegeversicherungs-
beitrag der Rentner

Die Erstattungsforderungen der Rentenversicherungs-
träger im Jahr 2020 für 2.651 (2019: 2.657) laufende 
Rentenzahlungen aufgrund eines Versorgungsausgleichs 
aus der Zeit vor Einführung der Realteilung im Jahr 
2009 (Quasi-Splitting) beliefen sich auf rund 2,1 Mio. € 
(2019: 1,8 Mio. €). Zum Ausgleich dieser Aufwen-
dungen werden die Renten der Ausgleichspflichtigen 
gekürzt. Die Kürzungen in 5.768 Fällen (2019: 5.514) 
erbrachten im Jahr 2020 eine Aufwandsreduzierung von 
rund. 4,2 Mio. € (2019: 4,5 Mio. €). 

5.5 Sonderbestand

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versor-
gungsverbands Baden-Württemberg betreut als weitere 
Dienstleistung auch Beschäftigte und Rentenempfänger, 
denen von Mitgliedern anstelle der Zusatzversicherung 
durch Ruhelohnordnung oder Arbeitsvertrag eine zusätz-
liche Versorgung zugesagt wurde. Die Verwaltung dieses 
Sonderbestandes erfolgt im Auftrag der verpflichteten 
Mitglieder auf Erstattungsbasis und gegen Ersatz der 
Verwaltungskosten.
Die Gesamtzahl des Sonderrentenbestandes belief sich 
Ende 2020 auf 3.544 Rentenempfänger  
(2019: 3.771). Darüber hinaus wurden 3.076 Arbeit-
nehmer des Sonderbestandes über den aktuellen Stand 
ihrer Versorgungsanwartschaften (Versorgungskonto) 
informiert.



6. Risikobericht
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6.1  Risikomanagement 
bei der KVBW Zusatz-
versorgung:  
Ganzheitlicher Ansatz

6.2  Risikomanagement als 
Institution:  
Organisatorische  
Einbettung

Die KVBW Zusatzversorgung verfolgt einen ganzheitli-
chen Risikomanagement-Ansatz. Risikomanagement 
wird als die systematische, zielorientierte Steuerung 
von Faktoren verstanden, die negativen Einfluss auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KVBW Zu-
satzversorgung haben könnten. Der Fokus des Risiko-
managements liegt auf den für die weitere Entwicklung 
wesentlichen Risiken (Materialitätsprinzip), wobei die 
grundsätzlich risikominimierenden Spezifika einer Ein-
richtung der betrieblichen Altersversorgung zu berück-
sichtigen sind (Proportionalitätsprinzip).

Der von der KVBW Zusatzversorgung verfolgte Risiko-
management-Ansatz ist insoweit ganzheitlich, als meh-
rere Perspektiven in die Betrachtung integriert werden:

  Risikomanagement im institutionellen Sinne ist ge-
richtet auf die aufbauorganisatorische Einbettung des 
Risikomanagements.
  Risikomanagement im funktionalen Sinne betrachtet 
die ablauforganisatorischen Prozesse.
  Risikomanagement im instrumentellen Sinne ist 
gerichtet auf die zur Steuerung bestimmter Risiko-
kategorien geeigneten Instrumente.

Um dem Aspekt der Funktionstrennung, d. h. der 
organisatorischen Separierung des Eingehens und der 
Überwachung von Risiken, gerecht zu werden, ist das 
Management aller wesentlichen Risiken als zentrale 
Steuerungsaufgabe in einer beim Direktor angesiedel-
ten Abteilung gebündelt. Insbesondere ist damit das 
Risikomanagement der Kapitalanlagen auf eine von der 
Kapitalanlageseite organisatorisch getrennte Einheit 
übertragen. Zudem sind Front Office (Wertpapier- 
Handel) und Back Office (Wertpapier-Verwaltung) in zwei 
unabhängigen Abteilungen angesiedelt. 

Außerdem ist die interne Prüfung als Revisionsinstanz 
für die Prüfung des gesamten Risikomanagement-
Systems zuständig.
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Das Risikomanagement bei der KVBW Zusatzversorgung 
basiert auf einem systematischen Prozess. Im Rahmen 
dieses Prozesses werden die wesentlichen Risikotreiber 
regelmäßig identifiziert, analysiert, bewertet, aggregiert, 
gesteuert und überwacht.

Darüber hinaus wird die Prüfung nach einem risiko-
orientierten Prüfungsansatz durchgeführt. Die interne 
Prüfung richtet ihre Prüfungsintensität hierbei an dem 
im jeweiligen Geschäftsprozess der KVBW Zusatz-
versorgung liegenden Risiko aus.

Sämtliche Risikodaten fließen in ein differenziertes  
Reportingsystem mit separierten Berichtswegen ein.

Für die angemessene Risikosteuerung werden die 
identifizierten Risiken bei der KVBW Zusatzversorgung 
bestimmten Risikokategorien zugeordnet. Abhängig von 
der Zuordnung erfolgt die Risikosteuerung unter Be-
rücksichtigung der Spezifika der (Teil-)Risikokategorien 
mit Hilfe geeigneter quantitativer und/oder qualitativer 
Instrumente.

6.4.1 Strategisches Risiko

Die KVBW Zusatzversorgung sieht sich in strategischer 
Hinsicht sowohl mit dem faktischen Wettbewerb  
(Riesterprodukte anderer Anbieter als Konkurrenz zur 
ZVKPlusRente) als auch grundsätzlich mit dem mögli-
chen Wettbewerb (nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der 
ZVKRente) konfrontiert. Insgesamt betrachtet wurde in 
den letzten Jahren durch langfristig ausgerichtete struk-
turelle und prozessuale Umstrukturierungen das Funda-
ment für einen erfolgreichen Wandel von einer Behörde 
zu einem öffentlich-rechtlichen Dienstleister gelegt und 
damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der KVBW Zusatz-
versorgung nachhaltig gestärkt.

6.3  Risikomanagement  
als Funktion:  
Prozessuale  
Abwicklung

6.4  Risikomanagement  
als Instrument:  
Spezifische Steuerung
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6.4.2 Risiko aus Kapitalanlagen

Das Kapitalanlagerisiko setzt sich überwiegend aus 
Zinsänderungs- und Kursrisiko, Währungsrisiko sowie 
Bonitätsrisiko zusammen. Die KVBW Zusatzversorgung 
wendet die geltenden versicherungs aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen für Pensionskassen, Sterbekassen und 
kleinen Versicherungsunternehmen entsprechend an. 
Daneben werden die Empfehlungen zur Vermögensan-
lage sowie zum Risikomanagement der Arbeitsgemein-
schaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V. 
(AKA) berücksichtigt.

Die Kapitalanlagen der KVBW Zusatzversorgung werden 
auf der Grundlage interner Anlagerichtlinien so allokiert, 
dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei 
jeder zeitiger Liquidität unter Wahrung angemessener  
Mischung und Streuung erreicht werden. Neben diesen 
Anlagegrundsätzen werden im Rahmen der Kapital- 
anlage auch Nachhaltigkeitsaspekte - in Form von 
ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung 
betreffenden Belangen - berücksichtigt.
Die internen Anlagerichtlinien werden jährlich überprüft 
und gegebenenfalls angepasst.

Die Steuerung der Kapitalanlagen erfolgt auf Basis eines 
Risikotragfähigkeitskonzepts. Die Einhaltung des von den 
Gremien in diesem Rahmen zur Verfügung gestellten 
Risikobudgets wird regelmäßig überwacht und zudem 
vor jeder neuen Investition geprüft. 

Zur Reduzierung der Risiken wird das Kapital zu einem 
großen Teil im Euroraum und in festverzinslichen 
Wertpapieren angelegt, die weitgehend nach einem so 
genannten Buy-and-Hold-Ansatz (Halten bis zur Endfäl-
ligkeit) verwaltet werden. 

Außerdem erfolgt eine sorgfältige Auswahl von Emit-
tenten, vorrangig unter der Berücksichtigung von Ratings 
anerkannter Ratingagenturen. Dabei ist insbesondere bei 
festverzinslichen Wertpapieren des Direktbestands zu 
berücksichtigen, dass im Zuge der Reform des Einlagen-
sicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken 
langfristige Anlagen institutioneller Investoren seit Okto-
ber 2017 nicht mehr der Einlagensicherung unterliegen. 
Aus diesem Grund werden die Bonitätsrisiken des Direkt-
bestands festverzinslicher Wertpapiere in das Konzept 
der Risikobudgetierung einbezogen. Darüber hinaus gibt 
es für den Rentendirektbestand ein internes Bonitäts-
bewertungssystem, das sich auf die Analyse wichtiger 
Kennzahlen zur Kapitalstruktur der Emittenten stützt. 
Emittenten, deren Bonitätsbewertung sich innerhalb der 
Laufzeit verschlechtert, werden regelmäßig überwacht. 

Das Vermögen ist neben dem selbst verwalteten Be-
stand an festverzinslichen Wertpapieren insbesondere in 
Wertpapierspezialfonds angelegt. Zur Absicherung der 
dort auftretenden Risiken, insbesondere des Kursrisikos, 
sind geeignete Instrumentarien (z. B. Risiko-Overlay, 
Wertuntergrenzensteuerung) implementiert. 

„Die Steuerung der Kapital-
anlagen erfolgt auf Basis eines 
Risikotragfähigkeitskonzepts.“
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Darüber hinaus erfolgt die Anlage des Vermögens in 
Immobilien, die überwiegend über Immobilienspezial-
fonds gehalten werden, sowie in Alternative Investments 
(Unternehmensbeteiligungen und Kreditvergabe an Un-
ternehmen). Den damit verbundenen Risiken begegnet 
die KVBW Zusatzversorgung durch die Implementierung 
eines strukturierten und transparenten Anlageprozesses. 
Zentrales Element hinsichtlich der Immobilieninvestitio-
nen ist daneben eine umfangreiche Prüfung hinsichtlich 
Region, Lage, Mieterstruktur und Wettbewerbssituation.

6.4.3 Versicherungstechnisches Risiko

Da einerseits die durchschnittliche Laufzeit der Ver-
pflichtungen die Laufzeit der am Markt erhältlichen 
Rentenpapiere deutlich übersteigt und andererseits das 
Zinsniveau an den Kapitalmärkten deutlich gesunken ist, 
ist die KVBW Zusatzversorgung einem Zinsgarantierisiko 
dergestalt ausgesetzt, dass die an die Verzinsung der 
Verpflichtungen (Passivseite) gestellten Vorgaben nicht 
nachhaltig über entsprechende Renditen des angelegten 
Kapitals (Aktivseite) finanziert werden können. Dies gilt 
insbesondere für die ausschließlich im Wege der Kapital-
deckung finanzierten Abrechnungsverbände (AV II und 
ZVKPlusRente) und für den Fall, dass die Marktzinsen 
dauerhaft auf einem niedrigen Niveau bleiben. Um jenem 
Szenario entgegenzuwirken, sind den festverzinslichen 
Wertpapieren – basierend auf den erstellten Asset- 
Liability-Studien – weitere Assetklassen (z. B. Aktien, 
Immobilien) beigemischt, wodurch die Vorteile risiko- 

minimierender Diversifikationseffekte mit den Chancen 
auf eine höhere Rendite kombiniert werden. Zudem wird 
die Erreichung der vorgegebenen Zinsziele regelmäßig in 
Abstimmung mit dem externen Aktuar geprüft. 

Als weiteres versicherungstechnisches Risiko ist das 
unmittelbar mit der Struktur der Verpflichtungen  
zusammenhängende biometrische Risiko zu betrachten. 
Hierunter fallen alle Risiken, die im direkten Zusammen-
hang mit dem Leben der Versicherten stehen (ins-
besondere Langlebigkeit und Erwerbsunfähigkeit). Zur 
Steuerung dieser Risiken werden die Finanzierungssätze 
in der ZVKRente sowie die Leistungsversprechen in der 
ZVKPlusRente in Abstimmung mit dem externen Aktuar 
ermittelt. Inwieweit die zu Grunde liegenden Annahmen 
die biometrischen Verhältnisse in geeigneter Weise  
beschreiben, unterliegt der regelmäßigen Beobachtung 
und Kontrolle des externen Aktuars.

Angesichts des derzeitigen Kapitalmarktumfelds mit 
seinem historischen Niedrigzinsniveau und der fehlen-
den Aussicht auf einen nachhaltigen Zinsanstieg hat 
der externe Aktuar inzwischen die Angemessenheit der 
Zinsanforderungen in den ausschließlich im Wege der 
Kapitaldeckung finanzierten Abrechnungsverbänden 
hinterfragt. Vor diesem Hintergrund wurde vom Verwal-
tungsausschuss – auf Vorschlag des externen Aktuars 
– im Jahr 2020 eine weitere stufenweise Anhebung der 
Beitragssätze im AV II beschlossen. 
Für den Bereich der ZVKPlusRente wurden nach Abstim-
mung mit dem externen Aktuar im Jahr 2017 weitere 
Maßnahmen durchgeführt, die die dauernde Erfüllbarkeit 
der Leistungen sicherstellen sollten. Insgesamt besteht 
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in diesem Bereich dennoch - insbesondere aufgrund 
des sich im Kontext der Corona-Krise weiter manifes-
tierenden Niedrigzinsumfelds - ein erhebliches versi-
cherungstechnisches Risiko, da hier eine Stärkung der 
Finanzierungsseite über planmäßig höhere Beiträge nicht 
möglich ist. Vor diesem Hintergrund wird in Abstimmung 
mit dem Verantwortlichen Aktuar ein langfristiges Kon-
solidierungsmodell für die ZVKPlusRente entwickelt, das 
ab dem Jahr 2022 umgesetzt werden soll.
Im nicht kapitalgedeckten AV I erscheint die langfristige 
Finanzierungskonzeption des Ewigen Umlagesatzes 
derzeit nach Ansicht des externen Aktuars gesichert.

Im Ergebnis resultieren aus dem anhaltenden Nierigzins-
umfeld insbesondere in den kapitalgedeckten Bereichen 
– AV II und ZVKPlusRente – versicherungstechnische 
Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der KVBW Zusatzversorgung wesentlich beeinträchtigen 
können.

6.4.4  Risiko aus der Verknüpfung von  
Kapitalanlagen und Verpflichtungen

Zentrales Element des Risikomanagements ist die regel-
mäßige Erstellung und Weiterentwicklung von 
Asset-Liability-Studien in Zusammenarbeit mit einer 
externen Beratungsgesellschaft und dem externen  
Aktuar. Ziel dieser Analysen ist, die künftige Entwick-
lung von Verpflichtungen und Vermögensanlagen für 
die KVBW Zusatzversorgung zu simulieren und optimal 
aufeinander abzustimmen. Anhand von aktuariellen  
Projektionen und stochastischen Simulationen von vor-
optimierten Kapitalanlageportfolien wird die Anlagestra-
tegie aus den passivseitigen Verpflichtungen abgeleitet. 

Ergebnis dieser Analysen ist insbesondere eine Aussage 
über die strategisch anzustrebende Zusammensetzung 
des Kapitalanlageportfolios. Die wesentlichen Hand-
lungsoptionen in der Anlagestrategie werden damit 
hinsichtlich ihrer Rendite- und Risikokonsequenzen 
verdeutlicht.

Daneben ist das Liquiditätsrisiko – also das Risiko, die 
fälligen Verpflichtungen nicht jederzeit (fristgerecht) und 
uneingeschränkt begleichen zu können – zu betrachten. 
Im Zuge eines bei der Abteilung Controlling und Finan-
zen eingerichteten Liquiditätsmanagements werden 
die Fristigkeiten und Höhen der Kapitalanlagen voraus-
schauend an die zu erwartenden Ausgaben der KVBW
Zusatzversorgung angepasst. 
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6.4.5 Operationelles Risiko

Im Rahmen des operationellen Risikos lassen sich insbe-
sondere personelle, prozessuale, rechtliche und IT-Risi-
ken unterscheiden.

Aufgrund der großen Bedeutung qualifizierter und 
motivierter Mitarbeiter für die KVBW Zusatzversorgung 
soll ein bestehendes Personenrisiko möglichst frühzeitig 
identifiziert, bewertet und reduziert werden. Kompetente 
und engagierte Mitarbeiter langfristig zu binden bzw. neu 
zu gewinnen, gehört vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels und des intensiven Wettbewerbs 
am Arbeitsmarkt zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren. 
Dabei bietet die KVBW Zusatzversorgung den Fach- und 
Führungskräften einen grundsätzlich sicheren Arbeits-
platz, interessante Fortbildungsmöglichkeiten und 
Entwicklungsperspektiven sowie eine leistungsgerechte 
Vergütung. Durch die flexible Arbeitszeitregelung sowie 
die Möglichkeit von Teilzeit- und Telearbeit wird die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Work-Life-Balance) 
unterstützt. Hierfür wurde dem KVBW im Mai 2020 das 
Zertifikat „audit berufundfamilie“ erteilt. In Anbetracht 
des absehbaren Risikos eines Fachkräftemangels wird 
der Bereich Personalentwicklung stetig intensiviert. Fer-
ner werden seit einigen Jahren zusätzliche Ausbildungen 
angeboten, um geeignete Nachwuchskräfte zu finden.

Das Prozessrisiko umfasst das Risiko, dass die Ge-
schäftsprozesse fehlerhaft oder ineffizient ausgestaltet 
sind. Das wesentliche Instrument zur Begrenzung des 
Prozessrisikos stellt ein funktionsfähiges und wirksames 
Internes Kontrollsystem dar. Im Rahmen des Internen 
Kontrollsystems werden die den Prozessen innewoh-
nenden Risiken identifiziert und bewertet. Ferner werden 
zur Reduzierung der Risiken in den Prozessen wirksa-
me Kontrollen eingerichtet. Durch eine ausführliche 
Analyse und Dokumentation der Geschäftsprozesse 
und des Internen Kontrollsystems im Rahmen eines 
softwaregestützten Geschäftsprozessmanagements 
werden mögliche unwirtschaftliche Informations- und 
Entscheidungswege sowie Geschäftsabläufe vermieden. 
Außerdem ist eine adäquate, flexible und schnelle An-
passung der Geschäftsprozesse an neue Anforderungen 
aufgrund aktueller rechtlicher Entwicklungen möglich. 
Darüber hinaus werden die wesentlichen Geschäftspro-
zesse sowie die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des 
Internen Kontrollsystems der Prozesse regelmäßig durch 
die Prüfungsabteilung überprüft und bewertet.

Da grundlegende Änderungen in der Altersversorgungs-
politik auch größere Auswirkungen auf die Zusatzversor-
gung haben können, nimmt die KVBW Zusatzversorgung 
die Interessen ihrer Mitglieder und Versicherten im 
politischen Meinungsbildungsprozess über die AKA aktiv 
wahr. Um bezüglich der Gesetzgebung und Rechtspre-
chung jederzeit auf dem aktuellen Stand zu sein, werden 
die Entwicklungen und Änderungen von der KVBW Zu-
satzversorgung kontinuierlich und systematisch verfolgt 
und frühzeitig in das laufende Geschäft übertragen. 
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Die Abbildung von Rechtsänderungen in den in der 
Sachbearbeitung genutzten IT-Verfahren wird über einen 
regelbasierten Prozess (Anforderungsmanagement) 
möglichst kosten- und zeiteffizient gesteuert.

Das IT-Risiko beinhaltet einerseits im Wesentlichen län-
gere Ausfälle der IT-Systeme sowie umfangreiche Daten-
verluste. Zur Vermeidung dieses Risikos kann die KVBW 
Zusatzversorgung auf einen hausinternen IT-Bereich 
zurückgreifen, welcher mit umfangreicher Hard- und 
Software ausgestattet ist. Die Serveranlagen verfügen 
über die übliche Sicherheitstechnik. Über verschiedene
Kooperationen ist eine umfangreiche IT-Sicherheit ge-
währleistet. Andererseits besteht hinsichtlich der selbst 
entwickelten und betreuten sowie anderen Zusatzversor-
gungskassen zur Verfügung gestellten IT-Verfahren die 
Gefahr, dass die Vielzahl an Anforderungen hinsichtlich 
Rechts- und Verfahrenssicherheit mit dem verfügbaren 
Personal nicht termingerecht umgesetzt werden kann. 
Auch vor diesem Hintergrund haben die Gremien im 
Rahmen der IT-Strategie zur Reduzierung des IT-Risikos 
eine deutliche Ressourcenaufstockung beschlossen.

6.4.6 Reputationsrisiko

Ein wesentliches Reputationsrisiko – im Sinne negativer 
wirtschaftlicher Auswirkungen, die aus einer Schädigung 
des Rufs des Unternehmens entstehen können – könnte 
durch die aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds 
in den kapitalgedeckten Bereichen (AV II der ZVKRente 
und ZVKPlusRente) umgesetzten sowie künftig gegebe-
nenfalls noch notwendigen Maßnahmen entstehen. Im 
Fall der Umsetzung des Konsolidierungsmodells in der 
ZVKPlusRente besteht die Gefahr, dass dieses ungeprüft 
in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Auch die Anhebung 
der Beiträge im AV II der ZVKRente könnte von den Mit-
gliedern dieses Abrechnungsverbands nicht hinreichend 
reflektiert werden, so dass auch dies zu negativ belegten 
Darstellungen in der Öffentlichkeit führen könnte.
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6.5  Prognosebericht

Der diesjährige Prognosebericht steht weiterhin im 
Zeichen der Corona-Krise, die mit erheblichen Auswir-
kungen auf die Gesellschaft einhergeht. Auch die KVBW 
Zusatzversorgung musste sich insbesondere zu Beginn 
der Pandemie auf die neue Situation einstellen. 

Für den Leistungsbereich der KVBW Zusatzversorgung 
ist es primäres Ziel, insbesondere die fristgerechte Zahl-
barmachung der laufenden Betriebsrenten sicherzustel-
len. Das für diese Aufgaben eingesetzte Personal nutzt 
inzwischen verstärkt die Möglichkeit der Heimarbeit, 
wodurch die Aufrechterhaltung aller relevanten Prozesse 
gewährleistet werden kann. 
Zur gesamtbetrieblichen Koordination wurde ein Kri-
senstab gebildet, der aus der Geschäftsführung, Leitern 
zentraler Abteilungen sowie dem Vorsitzenden des 
Personalrats besteht. Für Verdachtsfälle oder Mitarbeiter 
mit erhöhtem Ansteckungsrisiko wurden klare Verhal-
tensrichtlinien definiert. 
Grundidee der Bemühungen der Verwaltung ist es, 
möglichst viele Bedienstete auch unter den veränderten 
Umständen durch die Nutzung von Heimarbeitsplätzen 
in Arbeit zu halten. Unabhängig von der weitgehenden 
Nutzung von Heimarbeitsplätzen ermöglichen es die 
beiden Dienstgebäude in Karlsruhe und Stuttgart, beim 
Krisenmanagement auf zwei Standorte zurückzugreifen. 

Die Finanzmärkte entwickelten sich - trotz der weiter an-
dauernden Corona-Pandemie - im ersten Halbjahr 2021 
stabil. Sicherungsmaßnahmen der Wertpapier- 
spezialfonds waren nicht notwendig. Das vom Anla-
gebeirat für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellte 
Risikobudget ist bisher eingehalten. Die Zinsen insbe-
sondere im Euroraum befinden sich weiterhin auf einem 
niedrigen Niveau. 

Im Direktbestand festverzinslicher Wertpapiere haben 
sich bislang noch keine Bonitätsrisiken realisiert.
Das aufgrund der Corona-Krise grundsätzlich höhere 
Risiko von Zahlungsausfällen und damit erhöhte Liqui-
ditätsrisiko hat sich bei der KVBW Zusatzversorgung 
bisher noch nicht realisiert, insbesondere hinsichtlich der 
monatlichen Zahlungen der Mitglieder.
Kurzfristige Auswirkungen der Corona-Krise auf die ver-
sicherungstechnischen Risiken sind nach wie vor nicht 
ersichtlich.
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6.5.1 Ergebnisentwicklung

Im Jahresabschluss 2021 erwartet die Geschäftsfüh-
rung weiterhin deutliche Einnahmenüberschüsse und 
damit Vermögenszuführungen in den beiden Abrech-
nungsverbänden der ZVKRente. In der ZVKPlusRente 
werden sich die Einnahmenüberschüsse voraussichtlich 
weiter reduzieren.
In den nachfolgenden Geschäftsjahren dürften die 
Einnahmen in der ZVKRente die Ausgaben weiterhin 
deutlich übersteigen. In der ZVKPlusRente hingegen 
wird aufgrund der steigenden Rentnerzahlen und der 
unter Berücksichtigung der umgesetzten Maßnahmen zu 
erwartenden geringeren Beitragseinnahmen mittelfristig 
ein Ausgabenüberschuss prognostiziert.

6.5.2 Bestandsentwicklung

Für das Jahr 2021 erwartet die Geschäftsführung eine 
Fortsetzung des Wachstums in der ZVKRente infolge 
höherer zusatzversorgungspflichtiger Entgelte. Da die 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte von den Gehalts-
steigerungen und den Versichertenzahlen abhängen, 
könnten sich die mittel- bis langfristigen Folgen der 
Corona-Krise negativ auf die Entwicklung auswirken.
In der ZVKPlusRente wird von einem weiteren leichten 
Rückgang der Anzahl der aktiven Verträge sowie des 
Beitragsvolumens ausgegangen.
Mit Blick auf die satzungsgemäße Dynamisierung der 
Rentenleistungen in Höhe von jährlich 1 % sowie dem 
weiterhin anwachsenden Bestand der Rentenempfänger 
wird von einem Anstieg der Rentenzahlungen um etwa  
3 % pro Jahr ausgegangen.

6.5.3 Produkte der Kasse 

Mit der ZVKRente und der ZVKPlusRente werden zwei 
Möglichkeiten zur betrieblichen Altersversorgung ange-
boten, die den unterschiedlichen Bedarf umfassend und 
effektiv abdecken. 
Aufgrund des sich im Kontext der Corona-Krise wei-
ter manifestierenden Niedrigzinsumfelds wird in den 
kapitalgedeckten Bereichen (Abrechnungsverband II 
der ZVKRente und ZVKPlusRente) eine Umsetzung der 
vorgesehenen Maßnahmen wohl unumgänglich sein.

6.5.4 Rechtliche Rahmenbedingungen

Neben den Entwicklungen auf tarifvertraglicher Ebene 
wird die Kasse insbesondere die Rechtsprechung zu 
den Startgutschriften, zum Ausgleichsbetrag sowie zum 
Sanierungsgeld bei umlagefinanzierten Kassen und die 
Entwicklungen der aufsichtsrechtlichen Regelungen 
beobachten. 

„Für das Jahr 2021 erwartet die 
Geschäftsführung eine Fortsetzung 
des Wachstums in der ZVKRente.“
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6.5.5 Technische Infrastruktur

Die KVBW Zusatzversorgung nutzt in der Sachbearbei-
tung selbst entwickelte und betreute IT-Verfahren, die 
im Rahmen einer Kooperation auch anderen Zusatzver-
sorgungskassen zur Verfügung gestellt werden. Auch 
künftig wird eine Weiterentwicklung dieser IT-Verfahren 
erfolgen, insbesondere um neue Rechtsprechung und 
rechtliche Vorgaben in den IT-Verfahren abzubilden. 
Um effiziente und sichere Arbeitsabläufe gewährleisten 
zu können, werden alle Systeme und Prozesse regelmä-
ßig einer Prüfung und Optimierung unterzogen.
Die Umsetzung der beschlossenen IT-Strategie wird dazu 
beitragen, die IT-Risiken weiter zu vermindern.

6.5.6 Verwaltungskostenentwicklung

In den letzten Jahren wurde durch langfristig ausgerich-
tete strukturelle und prozessuale Umstrukturierungen 
das Fundament für einen erfolgreichen Wandel von einer 
Behörde zu einem öffentlich-rechtlichen Dienstleister ge-
legt und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der KVBW 
Zusatzversorgung nachhaltig gestärkt. Dies zeigt sich 
auch in den weiterhin geringen Verwaltungskosten.

Auch künftig wird die Geschäftsführung das Ziel verfol-
gen, durch die Realisierung von Effizienzsteigerungen die 
Belastung durch Verwaltungskosten möglichst gering zu 
halten.

6.5.7 Kapitalanlage

Die langfristigen Ertragserwartungen an den Kapital-
märkten sind geprägt vom anhaltenden Niedrigzins-
umfeld. Daneben beeinflussen Schwankungen an den 
Aktienmärkten die Kapitalmärkte im besonderen Maße. 
Nach intensiver Erörterung verschiedener Alternativen 
haben die Gremien beschlossen, dass trotz der aktuellen 
Niedrigzinsphase die KVBW Zusatzversorgung als  
Altersversorgungseinrichtung ihre Ausrichtung als 
konservativer Kapitalanleger grundsätzlich beibehalten 
sollte. Für die Kapitalanlagen soll trotz deren sinkender 
Erträge die Risikoneigung nicht wesentlich erhöht wer-
den. Angestrebt wird hierbei eine ökonomisch sinnvolle 
Allokation der Vermögensanlage entsprechend der 
Ergebnisse der jeweils aktuellen Asset-Liability-Studie. 
Dabei wird in Kauf genommen, dass die bisherigen ver-
sicherungstechnischen Zielrenditen gegebenenfalls nicht 
erreicht werden.

Zentrales Element zur Risikominimierung jeder Anla-
gestrategie ist eine ausreichende Diversifikation des 
Kapitals. Aus diesem Grund sollen die Investitionen in 
Alternative Investments im Jahr 2021 weiter ausgebaut 
werden. 



7.  Rechtsmittel-
verfahren
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Die Rechtsbeziehungen zwischen der Zusatzversor-
gungskasse (ZVK) und ihren Mitgliedern und Versicher-
ten bestimmen sich nach den privatrechtlich ausgestal-
teten Vorschriften der Satzung. Für Rechtsstreitigkeiten 
wird damit grundsätzlich der Zivilrechtsweg eröffnet. 
Örtlich und sachlich zuständiges Gericht des ersten 
Rechtszuges ist je nach Höhe des Streitwerts in der  
Regel das Amtsgericht oder das Landgericht Karlsruhe.  

Zu Beginn des Berichtszeitraums waren noch vier  
Prozesse aus den Vorjahren anhängig. Zwei dieser 
Verfahren sind derzeit noch bei den Gerichten anhängig, 
eines in der ersten Instanz beim Landgericht, das andere 
steht zur Entscheidung in der dritten Instanz durch den 
Bundesgerichtshof (BGH) an. Die beiden anderen Ver-
fahren konnten im Berichtszeitraum erfolgreich abge-
schlossen werden.

Hinzu kamen im Berichtszeitraum 19 weitere  
Verfahren. In einem der Verfahren ist ein Urteil des 
Amtsgerichts zu Gunsten des Kommunalen Versor-
gungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) ergangen. 
Am 31.12.2020 standen somit noch zwanzig Klagen 
zur Entscheidung an.

Der KVBW ist mit seiner KVBW Zusatzversorgung seit 
01.04.1983 Beteiligter an Ehescheidungsverfahren, 
soweit der Versorgungsausgleich betroffen ist. Gegen die 
im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidungen kann 
er das Rechtsmittel der Beschwerde zum Oberlandes-
gericht sowie das der Rechtsbeschwerde zum BGH ein-
legen. Der öffentlich-rechtliche Ausgleich von Anrechten 
aus der Zusatzversicherung geschah früher im Wege des 
sogenannten Quasi-Splittings durch Begründung von 
Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
In Verfahren, die nach dem Inkrafttreten des Versor-
gungsausgleichsgesetzes zum 01.09.2009 anhängig 
gemacht wurden, erfolgt der Ausgleich durch Realteilung, 
so dass die ausgleichsberechtigte Person ein eigenstän-
diges Anrecht bei der KVBW Zusatzversorgung erwirbt. 

Neben dem bereits anhängigen Beschwerdeverfahren 
beschritt die KVBW Zusatzversorgung im Berichtsjahr 
gegen drei familiengerichtliche Entscheidungen den 
Rechtsweg zu den Oberlandesgerichten. 

Die Beschwerdegerichte gaben dem eingelegten 
Rechtsmittel in zwei Fällen statt. Ein Fall wurde durch das 
Familiengericht berichtigt.

Am 31.12.2020 stand noch ein Fall zur Entscheidung 
bei dem Oberlandesgericht an.  
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Zum Sachvermögen der KVBW Zusatzversorgung zählt 
u. a. deren selbst verwalteter Immobilienbestand mit 
etwa 2.400 Wohn- und ca. 80 Gewerbeeinheiten (zum 
Stichtag 31.12.2020). Bei der Vermietung dieser  
Objekte lassen sich Rechtsstreitigkeiten (etwa wegen 
Mieterhöhungsverlangen, Räumungs- und Zahlungs- 
klagen etc.) nicht immer vermeiden. 

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 waren vier  
Verfahren aus dem Vorjahr bei Gericht anhängig. Im 
Laufe des Jahres kamen drei neue Verfahren hinzu.  

In vier Fällen wurde von der KVBW Zusatzversorgung auf 
Räumung und Zahlung der rückständigen Miete geklagt. 
In den drei weiteren Fällen wurden rückständige  
Zahlungen eingeklagt.

Im einem Fall wurde der Klage durch das Gericht 
vollumfänglich stattgegeben. In den weiteren fünf Fällen 
obsiegte die KVBW Zusatzversorgung ebenfalls - in  
einem Fall durch Anerkenntnis und in weiteren vier 
Fällen durch Versäumnisurteil. Ein Verfahren war bis zum 
Ende des Berichtsjahres noch nicht abgeschlossen.



Jahresabschluss 2020
Gewinn- und Verlustrechnung – Bilanz zum 31.12.2020 
– Gesamtergebnis ZVKRente (Abrechnungsverband I und II) 
und ZVKPlusRente
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Erträge € € €

Erträge aus dem Kassenzweck 1.758.517.858
Umlagen, Sanierungsgelder, Beiträge
Staatliche Zulagen
Überleitungen, Erstattungen, Barwertübertragungen
Kapitalbeträge im Rahmen des Versorgungsausgleichs
Ausgleichsbeträge
Verzugszinsen und Zinsen für verspätete Anmeldungen
Sonstige Erträge aus dem Kassenzweck

1.723.238.793
2.041.166

 28.272.721
 812

 4.783.872
67.199

113.295
Vermögenserträge 137.182.864
Erträge aus Sachanlagen
Erträge aus Finanzanlagen
 - Zinsen und Kursgewinne aus Wertpapieren
 - Zinsen aus Darlehen
Sonstige Vermögenserträge

28.333.916
108.768.682

80.266

108.703.705
64.977

Verwaltungserträge 231.595
Erträge aus Geschäftsaufträgen
Sonstige Verwaltungserträge

231.595
0

Entnahme aus dem Vermögen 0

8.1  Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (konsolidiert)

Summe Erträge 1.895.932.317
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Aufwendungen € € €

Aufwendungen nach dem Kassenzweck 958.474.970
Renten und ähnliche Aufwendungen
 - Renten
 - Abfindungen
 -  Erstattungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs
Beitragserstattungen und Rückzahlungen
Überleitungen, Erstattungen, Barwertübertragungen
Sonstige Aufwendungen nach dem Kassenzweck

925.726.917

389.427
32.358.626

0

919.376.658
4.273.901
2.076.358

Vermögensaufwendungen 19.599.382
Aufwendungen für Sachanlagen
Aufwendungen für Finanzanlagen
Sonstige Vermögensaufwendungen

17.875.013
1.467.350

257.019
Verwaltungsaufwendungen 18.112.918
Verwaltungskosten
Sonstige Verwaltungsaufwendungen

17.778.320
334.598

Zuführung zum Vermögen 899.745.047

Summe Aufwendungen 1.895.932.317
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Aktiva 31.12.2019 31.12.2020 Abweichung

€ € €

Anlagevermögen 8.874.478.429 9.884.443.956 +1.009.965.527
Sachanlagen
Bebaute Grundstücke
Anlagen im Bau
Finanzanlagen
Wertpapiere
Baudarlehen
Mitgliederdarlehen

373.876.906
306.965.847
66.911.059

8.500.601.523
8.491.214.899

130.843
9.255.781

462.472.276
366.087.414

96.384.862
9.421.971.680

9.416.762.987
92.723

5.115.970

+88.595.370
+59.121.567
+29.473.803

+921.370.157
+925.548.088

-38.120
-4.139.811

Umlaufvermögen 293.703.878 142.651.124 -151.052.754
Forderungen
Forderungen gegen Kreditinstitute
Mietkautionen
Sonstige Forderungen
Kassenbestand

269.397.730
244.349.663

63.054
24.985.013

24.306.148

108.111.621
83.017.307

58.647
25.035.667

34.539.503

-161.286.109
-161.332.356

-4.407
+50.654

+10.233.355
Rechnungsabgrenzungsposten 75.675.960 77.805.667 +2.129.707

8.2  Bilanz zum 31.12.2020 (konsolidiert)

Summe Aktiva 9.243.858.267 10.104.900.747 +861.042.480
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Passiva 31.12.2019 31.12.2020 Abweichung

€ € €

Eigenkapital, Rücklagen 9.183.279.473 10.083.024.520 +899.745.047
Vermögen nach § 53 der Satzung 9.183.279.473 10.083.024.520 +899.745.047
Verbindlichkeiten 60.578.794 21.876.227 -38.702.567
Langfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Mietkautionen
Sonstige Verbindlichkeiten
Kassenvorgriff

0
60.578.794

3.005.639
57.573.155

0

0
21.876.227

3.293.597
18.582.630

0

0
-38.702.567

+287.958
-38.990.525

0
Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0

Summe Passiva 9.243.858.267 10.104.900.747 +861.042.480
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8.3  Entwicklung des  
Vermögens

In der ZVKRente besteht neben dem über Umlage, 
Sanierungsgeld und Zusatzbeitrag finanzierten Ab-
rechnungsverband I der kapitalgedeckte Abrechnungs-
verband II. Daneben bietet die KVBW Zusatzversorgung 
die ZVKPlusRente an. Innerhalb des Vermögens der 
KVBW Zusatzversorgung sind diese drei Abrechnungs-
verbände als Teilvermögen jeweils getrennt nachzu-
weisen. Im Berichtsjahr reichten die Umlagen, die Sanie-
rungsgelder, die Beiträge, die sonstigen satzungsmäßigen 
Einnahmen sowie die Vermögenserträge in allen drei 
Abrechnungsverbänden aus, um die laufenden Aus-
gaben zu decken. Darüber hinaus konnten dem Gesamt-
vermögen 900 Mio. € zugeführt werden.

Vermögensentwicklung Stand 31.12.2019 Stand 31.12.2020
Überschuss/ 

Zuführung 2020

€ € €

Kassenvermögen nach § 53 der Satzung
davon
ZVKRente – Abrechnungsverband I –
ZVKRente – Abrechnungsverband II –
ZVKPlusRente

9.183.279.473

8.600.273.339
128.174.103
454.832.031

10.083.024.520

9.453.837.801
147.964.393
481.222.326

+899.745.047
 

+853.564.462
+19.790.290
+26.390.295

8.4  Vermögensanlagen

Nach der Satzung gelten die gesetzlichen Vorschriften 
für die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensions-
kassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunter-
nehmen für die Vermögensanlage der KVBW Zusatzver-
sorgung entsprechend. Hierzu hat der Anlagebeirat im 
Benehmen mit dem Verwaltungsausschuss Richtlinien 
für die Vermögensanlage erlassen. 

Bei der Vermögensanlage wird den Grundsätzen der 
Sicherheit, Rentabilität und ausreichender Liquidität 
sowie angemessener Mischung und Streuung Rechnung 
getragen. Neben diesen Anlagegrundsätzen werden im 
Rahmen der Kapitalanlage auch Nachhaltigkeitsaspekte 
- in Form von ökologischen, sozialen und die Unterneh-
mensführung betreffenden Belangen - berücksichtigt.
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Die Corona-Pandemie war im Jahr 2020 auch an den 
Kapitalmärkten das beherrschende Thema und führte zu 
hohen Marktschwankungen. So folgte nach erheblichen 
Verlusten im März insbesondere aufgrund umfangreicher 
Stützungsmaßnahmen von Zentralbanken und Regierun-
gen eine deutliche Erholung im weiteren Jahresverlauf. 
Im Rahmen der systematischen Kapitalanlagesteuerung 
der KVBW Zusatzversorgung wurden in enger Abstim-
mung mit den relevanten Gremien zielgerichtete Maß-
nahmen umgesetzt. So konnte einerseits die negative 
Wertentwicklung begrenzt und andererseits auch an 
positiven Marktverläufen unter strenger Beachtung der 
Risikosituation partizipiert werden.

Insgesamt war die KVBW Zusatzversorgung mit einem 
nach Anlageklassen, Regionen und Emittenten breit  
diversifizierten Portfolio mit Schwerpunkt in bonitätsmä-
ßig einwandfreien festverzinslichen Wertpapieren auch 
im Jahr 2020 gut aufgestellt.

8.4.1 ZVKRente – Abrechnungsverband I

Das Vermögen im Abrechnungsverband I ist vornehm-
lich in Wertpapieren und Sachvermögen (Immobilien-  
direktbestand) angelegt.

Der Wertpapierbestand umfasst einerseits die direkt 
verwalteten Wertpapiere, die überwiegend in festverzins-
lichen Namenspapieren gehalten werden, und anderer-

„Dem Gesamtvermögen konnten im 
Berichtsjahr 900 Mio. € zugeführt 
werden.“

seits die Anlagesegmente Wertpapierfonds, Immobilien-
fonds und Alternative-Investmentfonds. Das Segment 
Wertpapierfonds beinhaltet im Wesentlichen einen breit 
diversifizierten Dachfonds mit Investmentmandaten für 
Staatsanleihen und Pfandbriefe, Unternehmensanlei-
hen, Wandelanleihen und Aktien mit einem integrierten 
Risiko-Overlay. Das Segment Alternative Investments 
umfasst die Teil-Anlageklassen Private Equity (Unterneh-
mensbeteiligungen) und Private Debt (Kreditvergabe an 
Unternehmen).

In der Berichtsperiode erhöhte sich der Wertpapierdirekt-
bestand um 240 Mio. €. In den Wertpapierfonds wurden 
440 Mio. € investiert, in Immobilien(spezial)fonds  
103 Mio. € und in Alternative-Investmentfonds weitere 
93 Mio. €. Der Wertpapierbestand ist demnach insge-
samt wiederum deutlich angewachsen.

Das ausgewiesene Sachvermögen beinhaltet den direkt 
verwalteten Immobilienbestand. Mit 462 Mio. € liegt 
dieser deutlich über dem Stand des Vorjahres. Dabei sind 
die im Bau befindlichen neuen Gebäude sowie verschie-
dene Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und die 
laufende Abschreibung berücksichtigt.

Die Gewährung von Mitglieder- und Baudarlehen ist 
durch Beschluss des Verwaltungsausschusses seit län-
gerer Zeit eingestellt. Der Darlehensbestand ist daher im 
Jahr 2020 weiter zurückgegangen.
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8.4.2 ZVKRente – Abrechnungsverband II

Das Vermögen des kapitalgedeckten Abrechnungs-
verbands II ist überwiegend in festverzinsliche Wert-
papiere im Direktbestand sowie daneben in Wertpapier-
fonds, Immobilienfonds und Alternative-Investmentfonds 
angelegt, wobei auf eine möglichst breite Diversifikation 
sowie ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis 
geachtet wird.

8.4.3 ZVKPlusRente

Ein Teil des Vermögens der ZVKPlusRente wird 
in Kooperation mit weiteren kommunalen Zusatz-
versorgungskassen in festverzinslichen Wert papieren 
(Kommunalobligationen, Schuldverschreibungen u. a.) 
und in verschiedenen Investmentfonds für Aktien und 
Renten angelegt. Der restliche Teil des Vermögens ist in 
festverzinsliche Wertpapiere im Direktbestand sowie in 
Wertpapierfonds, Immobilienfonds und Alternative-In-
vestmentfonds investiert. Bei allen Kapitalanlagen wird 
auf eine möglichst breite Diversifikation sowie ein ausge-
wogenes Chancen-Risiko-Verhältnis geachtet. 

„Bei allen Kapitalanlagen achtet die 
KVBW Zusatzversorgung auf eine 
breite Diversifikation und ein ausge-
wogenes Chancen-Risiko-Verhältnis.“



KVBW Zusatzversorgung  
in Zahlen
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AKA Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V.
ATV-K Altersvorsorge-Tarifvertrag-Kommunal
AV I Abrechnungsverband I
AV II Abrechnungsverband II
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
BetrAVG Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BGH Bundesgerichtshof
BVerfG Bundesverfassungsgericht
DIHK Deutsche Industrie- und Handelskammer
EStG Einkommensteuergesetz
GBl. Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg
GKV Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 
KAV Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
KVBW Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
SGB Sozialgesetzbuch
TV-V Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
VBL Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VL Vermögenswirksame Leistungen
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks
ZVE Zusatzversorgunseinrichtung
ZVK Zusatzversorgungskasse
ZVKRente  Pflichtversicherung
ZVKPlusRente Freiwillige Versicherung
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Hauptsitz 
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 5985-0

Internet  www.kvbw.de
E-Mail    info@kvbw.

Zweigstelle 
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Telefon 0711 2583-0
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